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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Information/Anhörung Ortsbeirat südliche Innenstadt gem. § 75 
(2) GemO am 

13.05.20 

Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) am 25.05.20 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im 
Amtsblatt 42/2020 am 

10.06.20 

Antrag auf Landesplanerische Stellungnahme (gem. § 20 (1) 
LPlG) mit Schreiben vom 26.11.2019 zurück am  

05.12.19 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (gem. § 3 (1) BauGB) im 
Zeitraum vom 

18.06.20 
bis 

03.07.20 

Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung am 

25.06.20 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange (gem. § 4 (1) BauGB) mit Schreiben vom 

16.01.20 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (gem. § 4 (2) BauGB) mit Schreiben vom 

28.07.20 

Offenlagebeschluss am 25.05.20 

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt 
68/2020 am 

11.09.20 

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom 
21.09.20 

bis 
23.10.20 

Feststellungsbeschluss (analog § 10 (1) BauGB) am  

Genehmigung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd als 
Höhere Verwaltungsbehörde durch Antrag vom       am 

 

Bekanntmachung des In-Kraft-Tretens im Amtsblatt Nr.       
am 

 

 
 
 
1.2 Anmerkungen zum Verfahren  

Der Flächennutzungsplan '99 der Stadt Ludwigshafen stellt das ehemalige Halberg-Areal als ge-
werbliche Baufläche (G) dar. Da im Geltungsbereich des im Verfahren befindlichen vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans Nr. 670 "Ludwigs Quartier" (welcher das ehemalige Halberg-Areal 
überplant) ein "Urbanes Gebiet" (MU) festgesetzt werden soll, wird gemäß § 8 (3) BauGB parallel 
zum Bebauungsplanverfahren ein Verfahren zur Teiländerung des Flächennutzungsplans für die-
sen Bereich notwendig. Die Darstellung Im Flächennutzungsplan soll in eine gemischte Baufläche 
(M) geändert werden. 
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2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen  

Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 
3786) 

Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 

vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 
(BGBl. I S. 1057 (Nr. 25) 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 

vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), 
zuletzt geändert durch Art. 3 der Verordnung vom 27.09.2017 
(BGBl. I S. 3465) 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung 
(BBodSchV) 
vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), 
zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 
27.09.2017 (BGBl. I S. 3465) 
Hinweis: Änderung durch Art. 126 V v. 19.06.2020 (BGBl. I S. 
1328 Nr. 29) textl. nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht ab-
schließend bearbeitet. 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 

vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Art. 290 V vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 
1328) 

Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 
1274), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
08.04.2019 (BGBl. I S. 432) 
Hinweis: Änderung durch Art. 103 V v. 19.06.2020 (BGBl. I S. 
1328 Nr. 29) textl. nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht ab-
schließend bearbeitet. 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 
(BGBl. I S.1728) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung 
(UVPG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 22 des Gesetzes vom 
12.12.2019 (BGBl. I S. 2513 Nr. 48) 
Hinweis: Änderung durch Art. 117 V v 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328 
Nr. 29) textl. nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschlie-
ßend bearbeitet. 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(WHG) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 19.6.2020 (BGBl. I S. 1408) 

 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Be-
wirtschaftung von Abfällen 
(KrWG) 
vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808 (Nr. 52)). 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), 
Inhaltsübersicht geändert, § 25b eingefügt durch Art. 3 des Geset-
zes vom 03.12.2014 (GVBl. S. 245) 

Gemeindeordnung 
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), 
§ 35 zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 03.06.2020 
(GVBl. S. 244) (Änderung des § 35 befristet bis zum 31.03.2021 
(s. Artikel 5 des Gesetzes vom 03.06.2020 (GVBl. S. 244)) 

§ 53 zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 26.06.2020 
(GVBl S. 297) 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKrWG) 
vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459), 
§§ 9 und 18 geändert sowie § 13a neu eingefügt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 469) 

Landesbauordnung 
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), 
mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.06.2019 
(GVBl. S. 112) 

Landeswassergesetz 
(LWG) 
vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127),  
mehrfach geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
26.06.2020(GVBl. S. 287) 

Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) 
vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), 
§ 8 geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26.6.2020 (GVBl. 
S. 287) 

Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) 
vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), 
§§ 30 und 31 geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
26.06.2020 (GVBl. S. 287) 
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2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Teiländerung des Flächennutzungsplans ergibt sich aus dem beigefüg-
ten Lageplan und wird begrenzt: 
 
im Norden: durch die Halbergstraße 

im Osten: durch die Rheinallee 

im Süden: durch die nördlichen Gebäudefluchten der Parkhäuser an der Pfalzgrafenstraße 

im Westen: durch die Roonstraße  

 
 
Die Flächengröße des Plangebietes beträgt ca. 2,5 ha. 
 

 
ohne Maßstab 

  



Begründung zur Flächennutzungsplan-Teiländerung Nr. 32 "Ehemaliges Halberg-Areal" 

 

 
4-125 • H.Tro • 3300 6/83  

 

2.3 Quellenverzeichnis 

[1] Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 2020, 2014 
[2] Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Stadt Ludwigshafen, 1999 
[3] Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 670, Emch + Berger GmbH, Karlsruhe, 

Fassung vom Juni 2020 
[4] Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Emch + Berger GmbH, Karlsruhe, 

Fassung vom Juni 2019 
[5] Kampfmittel / Bericht zur Luftbildauswertung, Büro provisys, Fassung vom 24.04.2019 
[6] Verkehrsuntersuchung, Köhler & Leutwein, Karlsruhe, Fassung vom 10.07.2020 
[7] Schalltechnische Untersuchung, Köhler & Leutwein, Karlsruhe, Fassung vom 10.07.2020 
[8] Zusätzliche Erläuterungen zum Bodenschutz, Büro Plejades, Fassung vom 15.05.2020 
 
 

3 PLANUNGSANLASS, -ZIELE UND -GRUNDSÄTZE 

3.1 Planungsanlass/städtebauliches Erfordernis gem. § 1 (3) BauGB 

Das Plangebiet ist eine bereits vollständig erschlossene bebaute, innerstädtische Fläche (ehe-
maliges Firmengelände der Halberg Maschinenbau GmbH). Planungsrechtlich ist das Gebiet bis-
lang als unbeplanter Innenbereich (§ 34 BauGB) - Gewerbegebiet (§ 34 (2) BauGB i.V.m. § 8 
BauNVO), einzustufen und im Flächennutzungsplan entsprechend auch als gewerbliche Bauflä-
che (G) dargestellt. 
 
Nach der Betriebsaufgabe der Halberg Maschinenbau GmbH wurde das Firmengelände veräu-
ßert. Nun soll das Areal im Schwerpunkt einer hochwertigen innerstädtischen Wohnnutzung (mit 
gewerblichen Nutzungsanteilen insbesondere in den Erdgeschosszonen und in einem Büroge-
bäude an der Ecke Rheinallee/Halbergstraße sowie mit einer Kindertagesstätte) zugeführt wer-
den, welche auch zur Deckung des gestiegenen Wohnungsbedarfes in der Stadt dienen soll (vgl. 
Informationen zur Stadtentwicklung 9/2018 "Wohnungssituation und Wohnungsbedarf", www.lud-
wigshafen.de/nachhaltig/stadtentwicklung/veroeffentlichungen/ ). 
 
Aufgrund der angestrebten großflächigen Nutzungsänderung und zur Sicherung einer geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung ist die Schaffung von Baurecht durch Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes erforderlich. Die Vorhabenträgerin hat aus diesem Grund bei der Stadt mit Schreiben 
vom 14.12.18 einen Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gestellt 
(Bebauungsplan Nr. 670 "Ludwigs Quartier"). Als Art der baulichen Nutzung soll in dem Bebau-
ungsplan ein Urbanes Gebiet (MU) festgesetzt werden. Der Bebauungsplan wird im Vollverfahren 
durchgeführt (Beschluss des Stadtrates vom 09.12.19), weshalb im Parallelverfahren somit auch 
der Flächennutzungsplan geändert werden muss. 
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3.2 Planungsziele und -grundsätze 

Bestandssituation 
Nördlich des Plangebiets befinden sich das Ärztehaus „Lusanum“, ein als Solitär konzipierter, 
viergeschossiger Baukörper und die zugehörigen Stellplatzflächen. Das östlich an das Ärztehaus 
angrenzende Baufeld ist mit einem Bürogebäude bebaut. Jenseits der Yorkstraße liegt das Ein-
kaufszentrum Walzmühle.   
Westlich grenzt das Areal an das neu geschaffene Wohnquartier Rheinufer Süd, das mit einer 
fünf- bis sechsgeschossigen Bebauung zur Rheinallee eine klare städtebauliche Kante ausbildet 
und sich zum Rheinufer hin mit maximal fünfgeschossigen Punkthäusern öffnet.  
Im Süden grenzt das Plangebiet an die Parkhäuser der südlich gelegenen Einrichtungen der 
BASF und der Telekom sowie an ein Pumpwerk der Regenwasseranlage Rheinufer-Süd.  
Östlich des Plangebiets befinden sich die Brüder-Grimm-Schule, eine Kindertagesstätte und 
Wohnbebauung mit einer Höhe von bis zu fünf Stockwerken. 
 
Planungsziele 
Durch die Teiländerung des Flächennutzungsplans in diesem Bereich soll die rechtliche Voraus-
setzung geschaffen werden, dass der Bebauungsplan Nr. 670 "Ludwigs Quartier" aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt werden kann. Die bisherige Darstellung der gewerblichen Bauflä-
che (G) soll in eine gemischte Baufläche (M) geändert werden. 
Auf Bebauungsplanebene kann dann das Planungsziel einer im Schwerpunkt wohnbaulichen 
Nutzung (im Rahmen eines Urbanen Gebietes gemäß § 6a BauNVO) weiterverfolgt werden, um 
hierdurch insbesondere auch dem gestiegenen Wohnungsbedarf in der Stadt (vgl. Informationen 
zur Stadtentwicklung 9/2018 „Wohnungssituation und Wohnungsbedarf“) Rechnung zu tragen. 
 
Darstellung FNP `99 zukünftige geänderte Darstellung 
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4 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Regional- und Landesplanung  

Der aktuelle Regionalplan weist in dem betroffenen Bereich eine bestehende Siedlungsfläche 
aus. Das zivile Konversionsprojekt auf dem ehemaligen Halberg-Areal entspricht in besonderem 
Maße dem Ziel der Regionalplanung der Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung 
einzuräumen und für die wohnbauliche Entwicklung verfügbare Flächenpotenziale im Siedlungs-
bestand vor anderen Flächenpotenzialen zu nutzen. Die zentrale Lage am südlichen Rand der 
Innenstadt von Ludwigshafen (inmitten des ebenfalls im Rahmen eines Konversionsprojektes 
entstandenen Neubauquartiers "Rheinufer Süd") in fußläufiger Entfernung zum S-Bahn-Halte-
punkt Mitte und dem ÖPNV-Knoten Berliner Platz entspricht zudem dem Grundsatz der Regio-
nalplanung, wonach flächensparenden Siedlungskonzepten an die bestehende Siedlungsstruktur 
anknüpfen sowie vorrangig in räumlicher Nähe zu den Haltestellen des regionalbedeutsamen 
ÖPNV konzentriert werden sollen. 
Die Planung ist somit mit den Grundsätzen und Zielen der Regional- und Landesplanung verein-
bar.  
In der landesplanerischen Stellungnahme der SGD-Süd zur 32. Flächennutzungsplan-Teilände-
rung "Ehemaliges Halberg-Areal" (Schreiben vom 05.12.19) wird die Innenentwicklung grund-
sätzlich begrüßt. 
 
 
4.2 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liegt für das Gebiet bislang nicht vor.  
 
 

5 BEGRÜNDUNG ZU DEN PLANDARSTELLUNGEN 

Im Rahmen dieser 32. Flächennutzungsplanteiländerung wird im Vergleich zum rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan '99 der Stadt Ludwigshafen am Rhein lediglich die Art der baulichen Nut-
zung neu geregelt. Alle sonstigen Darstellungen bleiben bestehen und werden daher nicht erneut 
begründet. 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 1 BauNVO) 

Die Baufläche wird als gemischte Baufläche dargestellt. 
Aus dieser Flächendarstellung kann im Bebauungsplanverfahren insbesondere auch ein „Urba-
nes Gebiet“ (MU) entwickelt werden. 
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6 UMWELTBERICHT 

Anmerkung:  
Der Umweltbericht wurde auf Basis des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 670 
"Ludwigs-Quartier" erstellt und geht deshalb in seinem Detaillierungsgrad und in der Aussage-
schärfe weit über die Anforderungen für die Maßstabsebene "Flächennutzungsplan" hinaus. Er 
ist selbstverständlich trotzdem geeignet, die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Flä-
chennutzungsplanteiländerung Nr. 32 zu ermitteln und zu bewerten. 
 
 
6.1 Einleitung 

9.1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Ludwigs-Quartier“ erfolgt gem. Be-

schluss des Stadtrates vom 09.12.2019 im Regelverfahren. Der Geltungsbereich des Vorhaben-

bezogenen Bebauungsplans greift in Teilbereiche der rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 503d 

„Südlich Halberg“ und Nr. 503c „Rheinallee ein. Die Festsetzungen des Bebauungsplans „Lud-

wigs-Quartier“ treten in dessen Geltungsbereich an die Stelle der Festsetzungen des alten Be-

bauungsplans. 

Da der Flächennutzungsplan im Bereich des Geltungsbereichs eine gewerbliche Baufläche (G) 

darstellt, wird parallel zum Bebauungsplanverfahren ein Verfahren zur Teiländerung des Flächen-

nutzungsplans '99 (TÄ Nr. 32 "Ehemaliges Halberg-Areal") durchgeführt. 

Weitere Angaben zum Standort, zum Inhalt, zur Art / Umfang des Vorhabens und zu den Zielen 

der Darstellungen im Bebauungsplan erfolgen in der Festsetzung und Begründung zum Bebau-

ungsplan. Auf diesen sei an dieser Stelle verwiesen. 

Der Bedarf an Grund und Boden für die Änderung des Bebauungsplans wird im Zusammen-hang 

mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ermittelt. Überschlägig ist von einer kleinräumi-

gen Flächenentsiegelung auszugehen. 

Die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase des geplanten 

Vorhabens werden gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a-i BauGB beschrieben. 

9.1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Die von den Gesetzen und Fachplänen formulierten Ziele des Umweltschutzes, die für die vorlie-

gende Planung von Bedeutung sind, werden im Folgenden dargestellt.  

Planerische Vorgaben 

Regionalplan (2013) 

Der Regionalplan für die Region Rhein-Neckar (VRRN 2013) weist die Flächen als Siedlungsflä-

chen innerhalb des Oberzentrums Ludwigshafen aus. Nördlich des Geltungsbereichs verläuft 

eine bestehende großräumige Schienen- und Straßenverbindung für den überregionalen Ver-

kehr. Westlich und nördlich verlaufen regionale Straßenverbindung (B38, B37). Darüber hinaus 

besteht westlich und östlich des Areals eine großräumige Radwegeverbindung. Der Rhein befin-

det sich in einer Entfernung von ca. 200 m östlich des Areals.  
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Flächennutzungsplan (1999) 

Der Flächennutzungsplan (STADT LUDWIGSHAFEN 1999) weist den gegenständlichen Bereich als 

„gewerbliche Baufläche“ aus. Um das Halberg-Areal herum befinden sich größtenteils gemischte 

Bauflächen bzw. im Westen eine Fläche für den Gemeinbedarf. 

Landschaftsplan (1999) 

Der Landschaftsplan (integriert in den Flächennutzungsplan, STADT LUDWIGSHAFEN 1999) weist 

den gegenständlichen Bereich als „Fläche mit überwiegend gewerblicher bzw. industrieller Nut-

zung“ aus. Als Ziel für die genannte Flächenkategorie gilt:  

„Bei Neuausweisungen von Gewerbe- und Industrieflächen sind in ausreichendem Umfang Maß-

nahmen zu treffen, die Beeinträchtigungen der Umwelt vermeiden bzw. vor Ort kompensieren.“ 

Darüber hinaus wird inhaltlich folgendes konkretisiert:  

„Auf vorhandene Bauflächen sind neben (technologischen) Maßnahmen zur Reduzierung der 

Schadstoff- und Lärmemissionen Vorkehrungen zur Verminderung der Aufheizung großer versie-

gelter Flächen (inklusive Dächer) sowie zur Verbesserung des Stadtbildes zu treffen (Begrünung 

von Dächern und Fassaden, Geländedurchgrünung und Eingrünung mit großkronigen Bäumen, 

Entsiegelungen). Auf großflächigen, barrierebildenden Industrie- und Gewerbearealen sind in 

Form von Grünkorridoren, Alleen etc. Querungsmöglichkeiten für Erholungsnutzung und Bio-

topverbund zu entwickeln.“ 

 

Abbildung 1 Landschaftsplan 1999 (Ausschnitt; verändert nach STADT LUDWIGSHAFEN, 1999). 
Die graue Hinterlegung bedeutet „Fläche mit überwiegend gewerblicher / industrieller Nutzung“ 
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Abbildung 2 Flächennutzungsplan 1999 (Ausschnitt; verändert nach STADT LUDWIGS-HAFEN, 

1999). 

Die graue Hinterlegung bedeutet „Fläche mit überwiegend gewerblicher / industrieller Nutzung“ 

 

Schutzgebiete, geschützte Biotope und Biotopverbund 

Schutzgebiete 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine festgesetzten Landschafts- und/oder Natur-

schutzgebiet sowie NATURA 2000-Gebiete. 

Folgende Schutzgebiete befinden sich in der Nähe des Halberg-Areals: 

 Landschaftsschutzgebiet „Stadtpark“ (07-LSG-7314-015, Entfernung ca. 340 m) 

 Vogelschutzgebiet „Rheinniederung Altlußheim - Mannheim“ SPA Nr. 6616-441, 

(Entfernung ca. 960 m) 

 (Trink-)Wasserschutzgebiet „Parkinsel“ (Entfernung ca. 380 m). 

Ein Eingriff in Schutzgebiete erfolgt nicht. Es ist weiterhin auch nicht von indirekten Auswirkungen 

auf Schutzgebiete auszugehen. Eine Beeinträchtigung der jeweiligen Schutzziele ist somit nicht 

gegeben. 

Geschützte Biotope (gemäß § 30 BNatSchG) 

Im Geltungsbereich wurden keine geschützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG nachgewiesen. 

Biotopverbund 

Aus der Biotopverbundplanung gehen keine flächenwirksamen Maßnahmen bzw. Maßnahmen 

zum Bestandsschutz hervor. 
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6.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase des geplanten 

Vorhabens werden gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a-i BauGB für die einzelnen Schutzgüter beschrieben 

und bewertet. 

6.2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) und Übersicht 
über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Im Bestand sind im Geltungsbereich des Halberg-Areals ausschließlich vollversiegelte Flächen, 

Industriegebäude und Verkehrsflächen in Form von Parkplätzen vorzufinden. 

Bei Nichtdurchführung der geplanten Nutzungsänderung für das Halberg-Areal ist kein Entwick-

lungspotenzial für die vollversiegelten Flächen ableitbar. Die Entwicklung des Planungsraums 

steht nahezu still, da sich aufgrund der bestehenden vollständigen Versiegelung keine Regene-

ration, Renaturierung oder Aufwertung einstellen kann. Aufgrund der Entsiegelung und Begrü-

nung von Teilbereichen des Geltungsbereiches ist vielmehr von einer naturschutzfachlichen Auf-

wertung auszugehen. 

6.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

 

Schutzgut Fläche 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts hat sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche 

Deutschlands von 1992 bis 2016 von 40.305 auf 49.254 km² ausgedehnt. Rechnerisch ergibt sich 

in Deutschland ein Zuwachs von durchschnittlich 102 ha oder etwas mehr als 1 km² pro Tag 

(Umweltbundesamt 2018). Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und 

schonend umgegangen werden. 

Leistungsfähigkeit 

Bisher waren die Flächen des Halberg-Areals komplett überbaut oder versiegelt. Die Leistungs-

fähigkeit des Planungsraums hinsichtlich des Schutzgutes Fläche wird daher als sehr gering 

beurteilt. 

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Die vorliegende Planung umfasst eine kleinräumige Entsiegelung an Straßen begleitenden Ra-

senflächen. In den Innenhöfen sind intensive Dachbegrünungen der Tiefgarage geplant, welche 

die Anlage von Grünflächen und Baumpflanzungen beinhalten. Darüber hinaus werden die Dach-

flächen der neuen Bebauung extensiv begrünt. Die für die einzelnen Umwandlungsmaßnahmen 

geplanten Flächen sind aus Tabelle 1 zu entnehmen. 
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Tabelle 1 Übersicht der Flächenbilanz des ursprünglichen Bestands und der zukünfti-

gen Bebauung (Festsetzungen 3. Änderung). 

 

 Nutzungstyp Fläche [m²] Flächenprozent 

[%] 

A
u

s
g

a
n

g
s
- 

z
u

s
ta

n
d

 /
  

B
e

s
ta

n
d

 

Einzelbäume 15 Stück  

Von Bauwerken bestandene Fläche 18.460 74,85 

Verkehrsfläche 3.310 13,42 

Völlig versiegelte Straße oder Platz 2.894 11,73 

Gesamtfläche 24.664 100 % 

z
u

k
ü

n
ft

ig
e
 P

la
n

u
n

g
 

Einzelbäume 120 Stück  

Bebauung   

- davon Technik, vollständige Ver-

siegelung 
6.293 

25,52 

- davon extensive Dachbegrünung 9.743 39,50 

- davon intensive Dachbegrünung 4.220 17,12 

Wegfläche, Spielplatz 1.658 6,72 

Pflasterfläche (mit Erdanschluss) 1.286 5,21 

Rasenflächen 1.079 4,37 

Rasenfugenpflaster 385 1,56 

Gesamtfläche 24.664 100 % 

 
Hinsichtlich der Flächennutzung ergibt sich mir der zukünftigen Planung im Vergleich zum vorhe-

rigen Bestand eine Aufwertung auf etwa 15.042 m² Fläche. Ausgleichsflächen zur Kompensation 

von Versiegelung im Zuge der Baumaßnahme sind somit nicht nötig. 

Die Änderung des Bebauungsplans führt zu einer Reduzierung des Anteils an versiegelten Flä-

chen. Durch die geplante Nutzungsänderung ist keine erhebliche Beeinträchtigung hinsichtlich 

des Schutzgutes Fläche zu erwarten. 

Schutzgut Boden 

Leistungsfähigkeit 

Der Geltungsbereich befindet sich laut Landschaftsplan in einer nicht kartierten Fläche, welche 

künstlich verändert wurde (Stadtgebiet Ludwigshafen). Aus dem Kartenviewer des Landesamts 

für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz geht dieser Bereich ebenfalls als „nicht kartiert“ hervor. 

Die Freiflächen des Halberg-Areals sind nicht öffentlich zugänglich, weshalb nicht mit der Abla-

gerung von Schadstoffen oder Müll zu rechnen ist. 
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Im bisherigen Zustand sind die Böden des Planungsraums als typische Böden der Siedlungsbe-

reiche anzusehen. Es ist somit von einer starken anthropogenen Überformung der Böden auszu-

gehen. Der Planungsraum ist als versiegelte bzw. bebaute Fläche ausgewiesen. 

Daher werden die Böden des Eingriffsbereichs als Wert- und Funktionselement von geringer 

Bedeutung eingestuft. 

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Mit der geplanten Nutzungsänderung des Halberg-Areals mit überwiegender Wohnnutzung, ge-

werblichen Einrichtungen und einer Kindertagesstätte geht eine kleinräumige Entsiegelung ein-

her. Dadurch entstehen neue Grünflächen. Auf den Flächen, welche mit einer wasserdurchlässi-

gen Decke versehen werden, werden die Bodenfunktionen „Ausgleichskörper im Wasserkreis-

lauf“ und „Filter und Puffer für Schadstoffe“ in geringem Umfang wiederhergestellt.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch Stoffeinträge sind derzeit nicht erkennbar. 

Hinsichtlich potentieller Schadstoffquellen im Gelände wurden keine Prüfwertüberschreitungen 

im Boden ermittelt (Plejades, 2020). Sämtliche relevanten Untersuchungsergebnisse und die zu-

gehörigen Prüfwerte der BBodSchV, Anhang 2, Nr. 1.4 für das Nutzungsszenario „Wohngebiete“ 

wurden unterschritten. Für das Nutzungsszenario „Kinderspielflächen“ wurde lediglich in einer 

Probe der Prüfwert für Blei überschritten (Plejades, 2020). 

Im Vergleich zum bisherigen Bebauungszustand wird der Versiegelungsgrad durch die Änderung 

minimal reduziert. Zudem bewirkt die Durchführung der geplanten Bebauung mit der Entfernung 

der potentiell belasteten Bodenauffüllung auf rund 90 % der Gesamtfläche eine nachhaltige Sa-

nierung. Somit sind für das Schutzgut Boden keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwar-

ten. Es kommt vielmehr zu einer Aufwertung durch kleinräumige Entsiegelungen und Sanierung.  

Bilanzierung des Bodens 

Vollständig versiegelte Flächen besitzen keine Bodenfunktionen und werden daher mit der nied-

rigsten Einstufung bewertet. Dies gilt auch für von Gebäudeteilen überstandene Flächen, da hier 

aufgrund der oberflächlichen Vollversiegelung keine Bodenfunktionen mehr erfüllt werden. Der 

gesamte Vorhabens-Bereich ist versiegelt oder von Gebäuden bestanden. Somit ist mit keiner 

Bodenfunktion mehr zu rechnen. Die vorliegende Planung sieht eine Entsiegelung von Teilberei-

chen des Areals sowie die Begrünung der Dächer vor. 

Der Bebauungsplan sieht 13.963 m² Fläche in Form von Dachbegrünung vor. Zudem werden 

kleinflächig entsiegelte Bereiche auf etwa 1.079 m² mit Rasen angesät. Insgesamt ist für das 

Projekt aufgrund der oben genannten Maßnahmen von keinem Kompensationsdefizit auszu-

gehen.  

Es stellt sich eine positive Kompensationsbilanz ein. Durch die Umsetzung des Vorhabens ent-

steht kein naturschutzfachlicher Ausgleichsbedarf. 
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Schutzgut Wasser 

Die Bewertung des Wassers umfasst sowohl das Grundwasser als auch Oberflächengewässer. 

Da letztere innerhalb der Grenzen des Geltungsbereichs nicht vorhanden sind, werden sie im 

Folgenden nicht berücksichtigt. 

Leistungsfähigkeit 

Die Bewertung der Leistungsfähigkeit des Grundwassers berücksichtigt die Fähigkeit des Natur-

haushaltes, Wasser in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung zu stellen. Als Grund-

lage zur Bewertung der Leistungsfähigkeit wird daher die Leistung des Naturhaushaltes zur 

Grundwasserneubildung herangezogen: 

Einflussfaktoren des Grundwasserdargebotes sind neben den Jahresniederschlägen die Durch-

lässigkeit des Bodens, die Art der Flächennutzung, die Verdunstungsrate der Vegetation, die 

Hangneigung und der Wasseraustausch bzw. der unterirdische Zustrom von Grundwasser aus 

den angrenzenden Randgebieten.  

Der Planungsraum ist vollständig versiegelt. Flächen für die Versickerung von Niederschlagswas-

ser spielen im Planungsraum eine sehr geringe Rolle. Die Leistungsfähigkeit des Planungsraums 

zur Grundwasserneubildung ist somit stark eingeschränkt und daher sind die Wert- und Funkti-

onselemente des Planungsraums von geringer Bedeutung. 

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Infolge der geplanten Änderung der Bebauung entstehen in geringem Umfang Flächen für die 

Versickerung von Niederschlagswasser, wodurch die Grundwasserneubildungsrate leicht erhöht 

wird. Eine Mobilisierung eventuell vorhandener Schadstoffe aus der geringen verbleibenden Bo-

den-Auffüllung in das Grundwasser wäre nur in untergeordneten Randbereichen möglich (Pleja-

des, 2020). Im Vergleich zum derzeit gültigen Bebauungsplan ist somit von keiner erheblichen 

Beeinträchtigung hinsichtlich des Schutzguts Wasser zu rechnen. 

Schutzgut Klima / Luft 

Die Flächen des Geltungsbereichs werden unter Betrachtung der Leistungsfähigkeit in Bezug auf 

die klimatische Regenerationsfunktion und die lufthygienische Ausgleichsfunktion bewertet. 

Leistungsfähigkeit 

Die klimatische Regenerationsfunktion wird anhand der Kaltluftproduktion und anhand des 

Kalt-/Frischluftabflusses vom Ausgleichsraum (unbebauter Freiflächen) in den Wirkungsraum 

(bebaute Siedlungsbereiche) dargestellt. 

Das gesamte Plangebiet ist bereits bebaut und versiegelt. Die öffentlichen Grünflächen besitzen 

aufgrund ihrer Kleinflächigkeit keine Funktion als Kaltluftentstehungsgebiete. 

Als lufthygienische Ausgleichsfunktion wird der Beitrag der Gehölzbestände und Freiflächen 

zur lufthygienischen Situation im Planungsraum bewertet. Pflanzen können Luftschadstoffe aus-

filtern, festhalten und durch turbulente Diffusion verdünnen. 
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In der westlich angrenzenden Roonstraße befinden sich 13 Platanen, welche sich in einem sehr 

guten Zustand befinden (vgl. Baumgutachten WBL 2019). 

 

Die bioklimatische Belastung der bisher bebauten Flächen erreicht vor allem geringe, in den 

Grenzbereichen zu den umliegenden Straßen (Roonstraße im Westen, Halbergstraße im Norden 

und Pfalzgrafenstraße im Süden) infolge verkehrsbedingter Luftbelastungen, insbesondere durch 

Stickstoffdioxid, insgesamt mittlere Belastungen. Die Grenzbereiche zur Rheinallee im Osten wei-

sen aufgrund der hohen Verkehrsbelastungen eine hohe Belastung auf. Für die restlichen bebau-

ten Flächen wird eine vergleichbare Luftbelastung angenommen. 

Die lufthygienische Ausgleichsfunktion des Planungsraums ist aufgrund der nicht vorhandenen 

Grünflächen als sehr gering einzustufen. 

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Im Rahmen der Nutzungsänderung des Halberg-Areals werden die Dächer und Teile der Tiefga-

ragen begrünt, welche anschließend eine lufthygienische Ausgleichsfunktion besitzen. Da keine 

Flächen mit Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet im derzeit gültigen Bebauungsplan vorliegen, 

wird durch die Dachbegrünung die klimatische Regenerationsfunktion des Planungsraums durch 

die Änderung verbessert. Hinsichtlich der Stickstoffdioxidbelastung durch den Ausbau des Hal-

berg-Areals wird keine erhebliche Veränderung erwartet.  

Infolge des Klimawandels ist von einer Erhöhung der Jahresmitteltemperatur und einer Zunahme 

von Hitzetagen bzw. Tropennächten zu rechnen. Insbesondere in dicht bebauten Gebieten wird 

die bioklimatische Belastung durch die Veränderung des Lokalklimas wirksam. Zur Verbesserung 

werden daher innerhalb des Geltungsbereichs eine Begrünung der Freiflächen (zwischen den 

Gebäudeteilen und der Innenhöfe) sowie die Begrünung von Dachflächen und Teilen der Tiefga-

ragen vorgenommen.  

Insgesamt ist unter Berücksichtigung einer klimaverträglichen Gestaltung des Halberg-Areals 

nicht mit einer erheblichen Beeinträchtigung auf das Schutzgut Klima/Luft durch die geplante 

Änderung des Bebauungsplans zu rechnen. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Entgegen dem naturschutzfachlichen Ausgleich nach § 1a Abs. 3 BauGB, für den in diesem Fall 

der planerische Ausgangszustand maßgeblich ist, wird für die artenschutzrechtliche Untersu-

chung der bisherige Zustand berücksichtigt, da artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

nach § 44 Abs. 5 BNatSchG begrifflich und inhaltlich vom Ausgleich nach § 1a BauGB zu unter-

scheiden sind. 

Realnutzung des Planungsraums 

Die Flächen des Planungsraums sind durch eine anthropogene Nutzung geprägt. So sind die 

Flächen des Halberg-Areals vollständig bebaut und versiegelt (Industriegebäude, vollversiegelte 

Flächen). 
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Im Geltungsbereich befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope.  

 

 

Leistungsfähigkeit 

Bereiche, denen eine hohe Leistungsfähigkeit in Hinblick auf die Bedeutung als Lebensraum ein-

heimischer, wildlebender Tier- und Pflanzenarten zugemessen werden kann, sind lediglich die 

Strukturen, welche als Avifauna- bzw. Fledermaushabitat eingestuft sind. 

Reptilien konnten trotz entsprechender Habitatstrukturen nicht nachgewiesen werden (vgl. 

EMCH+BERGER 2019). 

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Durch die bauliche Entwicklung des Halberg-Areals werden überwiegend vollversiegelte Flächen 

und Bestandsgebäude (e.g. Lagerhallen) in Anspruch genommen. Es ist von keinem Verlust von 

Einzelbäumen auszugehen.  

Im Rahmen der vorliegenden Planung kommt es zu kleinräumigen Flächenentsiegelungen und 

damit einer Schaffung von Biotopstrukturen, die den (urban) vorkommenden Tierarten trocken-

warmer Standorte weitere bzw. neue Lebensräume generiert. 

Ausgenommen von den in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Emch+Berger 2019) 

dargestellten Beeinträchtigungen ist durch die Realisierung des Bebauungsplans von keinen er-

heblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen auszugehen. 

Fauna des Planungsraums 

Im Jahr 2018 fanden faunistische Kartierungen der Artengruppen Reptilien, Brutvögel und Fle-

dermäuse statt (vgl. Emch+Berger 2019). Zudem wurden die in der angrenzenden Roonstraße 

vorhandenen Platanen untersucht (WBL 2019). 

Begehungstermine 2018 

Vögel:   22.03., 11.04., 17.05., 07.06. 

Reptilien:  11.04., 17.05., 07.06. 

Fledermäuse:   13.05. - 16.05., 04.06. 

Leistungsfähigkeit 

Reptilien 

Es konnten keine Reptilien im Bereich der Hofflächen oder angrenzend an die bestehenden  Ge-

bäude festgestellt werden. 

Avifauna 

Von einem Vorkommen allgemein häufiger Vogelarten in Siedlungsbereichen ist im Bereich der 

Platanenreihe und angrenzender Grünflächen auszugehen. Als Brutvögel wurden auf dem Ge-
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lände oder dessen näheren Umfeld die Arten Straßentaube, Grünfink, Hausrotschwanz und Gir-

litz kartiert. Weitere Arten konnten ohne erkennbaren Brutzusammenhang mit dem Gebiet erfasst 

werden und sind daher der Kategorie Überflieger und Nahrungsgäste zuzuordnen. 

 

 

Tabelle 2 Vogelarten im Planungsraum (EMCH+BERGER 2019). 

Art deutsch Art wissenschaftlich Status RL RhPf RL D § 

Blaumeise Parus caeruleus NG/Ü * * § 

Girlitz Serinus serinus BV * * § 

Grünfink Carduelis chloris BV * * § 

Hausrotschwanz Phoenicurus 

ochruros 

BV * * § 

Haussperling Passer domesticus NG/Ü 3 V § 

Kohlmeise Parus major NG/Ü * * § 

Lachmöwe Larus ridibundus NG/Ü 1 * § 

Mauersegler Apus apus NG/Ü * * § 

Mehlschwalbe Delichon urbicum NG/Ü 3 3 § 

Mönchgrasmü-

cke 

Sylvia atricapilla NG/Ü * * § 

Rabenkrähe Corvus corone NG/Ü * * § 

Ringeltaube Columba palumbus NG/Ü * * § 

Star Sturnus vulgaris NG/Ü V 3 § 

Stieglitz Carduelis carduelis NG/Ü * * § 

Straßentaube Columba livia f. do-

mestica 

BV n.B. n.B - 

Erläuterungen zu 
Status: BV = Brutvogel; NG/Ü = Nahrungsgast oder Überflug;  
Rote Listen: Deutschland 2016 / Rheinland-Pfalz 2015: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 
V = Vorwarnliste, n.B. = nicht bewertet 
BNatSchG Schutzstatus: § = besonders geschützt 
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Abbildung 3 Avifauna-Nachweise Halberg-Areal (aus: EMCH+BERGER 2019). 

Gr = Grünfink, Gi = Girlitz, Stt = Straßentaube, Z = Zwergfledermaus 

In den ehemaligen Werkstatthallen brüten Straßentauben (Columba livia). Diese sind nicht nach 

§ 10 Abs. 2 Nr. 11 besonders geschützt, die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG treffen auf 

sie ebenfalls nicht zu. 

Fledermäuse 

Zur Untersuchung von Fledermausvorkommen auf den Flächen des Geltungsbereichs wurden 

folgende Untersuchungen durchgeführt: 

 Kontrolle des Gebäude- und Baumbestands auf potenzielle geeignete Quartiere und An-

wesenheit von Fledermäusen 

 Erfassung der Fledermausaktivität mittels Ultraschalllaut-Aufzeichnungsgeräten 
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 Begehung des Untersuchungsgebiet mit einem Handdetektor und Sichtbeobachtungen 

Es konnten insgesamt vier Fledermausarten nachgewiesen werden.  

Tabelle 3 Nachgewiesene Fledermausarten (aus: ARNOLD 2019). 

Art deutsch Art wissenschaftlich Rote Liste § FFH-Anhang 

II bzw. IV 

RhPf D 

Artengruppe Nycmi 

Breitflügelfledermaus und Zweifarb-

fledermaus 

Eptesicus serotinus / 

Vespertilio murinus 

    

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus n.n. D §§ IV 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * G §§ IV 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * §§ IV 

Erläuterungen zu 
Rote Listen Deutschland und Rheinland-Pfalz: 
Abkürzungen: * = ungefährdet, D = Datenlage unzureichend, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, 
n.n. = noch keine Einstufung. 

 
Eine Quartiersnutzung von Einzeltieren der Zwergfledermaus (wahrscheinlich ein einzelnes 

Männchen) wurde auf dem Halberg-Areal dokumentiert. Mit einer Nutzung als Wochenstuben-

quartier ist aber nicht zu rechnen. 

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Vögel 

Baubedingt ergeben sich durch An- und Abtransport von Materialien, die baubedingte Flächen-

inanspruchnahme sowie Lärm-, Scheuch- und Störwirkungen erhebliche Beeinträchtigungen 

der Avifauna. Durch die Realisierung der geplanten Maßnahmen werden neue Bäume (kreuzför-

mig im Innenhof) angepflanzt, welche als Fortpflanzungs- und Ruhestätten fungieren. Der Be-

stand an Bäumen in der Roonstraße und Rheinallee bleibt bestehen. Es entsteht kein Lebens-

raumverlust bei Durchführung der Planung.  

Fledermäuse 

Baubedingt ergeben sich durch An- und Abtransport von Materialien, sowie Lärm-, Licht-, 

Scheuch- und Störwirkungen erhebliche Beeinträchtigungen der Fledermäuse. Durch die Re-

alisierung der geplanten Maßnahmen werden Bäume angepflanzt, welche als Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten fungieren können. Es entsteht kein Lebensraumverlust bei Durchführung der 

Planung.  

Bereits im Vorfeld der Planungen wurden in einem speziellen Artenschutzbeitrag die Schutzgüter 

Tiere und Pflanzen betrachtet und geeignete Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen festgelegt:  

Aufhängen von 5 Fledermausflachkästen am verbleibenden Verwaltungsgebäude Ersatzhang-

plätzen durch das Anbringen von als CEF-Maßnahme (CEF1) 
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Potentielle Quartierstrukturen (Regenrinnen und seitliche Metallabdeckungen von Flachdächern) 

an Gebäuden mit einer rauen Fassade müssen vor deren Abriss durch behutsamen Rückbau per 

Hand entfernt werden. So kann verhindert werden, dass es zur Verletzung bzw. Tötung von Tie-

ren und damit zu Verstößen gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG kommt. Der Rückbau der 

potentiellen Quartierstrukturen sollte im Sommerhalbjahr (März – Oktober) erfolgen, da in diesem 

Zeitraum die Fledermäuse in der Lage sind sich in alternative Quartiere zurückzuziehen (Vermei-

dungsmaßnahme V1). 

Diese wurden bereits vor Umsetzung der Rückbauarbeiten am bisherigen Bestand unter Beisein 

eines Gutachters umgesetzt. 

 

Abbildung 4 Bereits umgesetzte CEF 1 Maßnahme am bestehenden Gebäudekomplex im 

Jahr 2019. 

 

Schutzgut Landschaft 

Das Landschaftsbild ist die äußere, sinnlich-wahrnehmbare Erscheinungsform von Natur und 

Landschaft. Die Betrachtung des Landschaftsbildes schließt alle wesentlichen Strukturen der 

Landschaft mit ein, sowohl natur- oder kulturbedingte, als auch historische oder aktuelle Struktu-

ren. Die Bewertung des Landschaftsbildes ist ein stark subjektiv geprägter Vorgang, in dem ge-

sellschaftliche und individuelle Wertmaßstäbe von Bedeutung sind. Die Bewertung der Leistungs-

fähigkeit berücksichtigt vor allem die Funktion der Landschaft für die landschaftsbezogene Erho-

lung. 
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Leistungsfähigkeit 

Die Flächen des Geltungsbereichs liegen innerhalb des Naturraums „Nördliches Oberrheintief-

land“ und der Untereinheit „Mannheim-Oppenheimer Rheinniederung“.  

Hinsichtlich der Bewertung der Landschaftsbildqualität und Erholungsfunktion besitzt der 

Geltungsbereich als vollversiegelte Industriefläche eine geringe Bedeutung für die Landschafts-

bildqualität und Erholungsfunktion. 

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Im Vergleich zum Bestand erfolgt eine Aufwertung durch kleinräumige Flächenentsiegelungen 

und Begrünungsmaßnahmen (Dachbegrünung und Baumpflanzungen). 

Da sich das Halberg-Areal inmitten der Stadt Ludwigshafen zwischen Rheinallee und Munden-

heimer Straße befindet, ist das Umfeld bereits stark geprägt durch Wohnbebauung. Bestehende 

überregionale Verkehrstrassen tragen ebenfalls zu einer anthropogenen Überformung bei. 

Unter Berücksichtigung der landschaftlichen Einbindung und Gestaltung von Grünflächen inner-

halb des Geltungsbereichs ist insgesamt nicht von erheblichen Beeinträchtigungen auf das 

Schutzgut Landschaftsbild auszugehen. Durch die Nutzungsänderung ist eher von einer Aufwer-

tung auszugehen, welche sich in die umgebenden Siedlungsgebiete einfügt. 

Schutzgut Biologische Vielfalt 

Daten zur biologischen Vielfalt liegen nur indirekt vor. Als Annäherung wird im Rahmen der Um-

weltprüfung die Biotopvielfalt (als Lebensraum für Tiere und Pflanzen) betrachtet und bewertet.  

Leistungsfähigkeit 

Die Flächen des Geltungsbereichs sind überwiegend als Industrie- und Verkehrsflächen (Park-

platz) ausgewiesen. Es ist demnach von einem siedlungstypischen und daher weitestgehend 

strukturarmen Gebiet auszugehen, welches hinsichtlich der Biotopvielfalt eine geringe Bedeutung 

besitzt. 

Die faunistische Artenvielfalt auf den Flächen des Planungsraums ist als unterdurchschnittlich 

zu beurteilen. 

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Durch die Erstellung des Bebauungsplans ändert sich die Flächennutzung (Wohnfläche mit Grün-

flächen, gewerbliche Flächen). Durch Baumpflanzungen und Dachbegrünung wird der Geltungs-

bereich aufgewertet. Es ergibt sich keine erhebliche Beeinträchtigung auf das Schutzgut bio-

logische Vielfalt. Es ist von einer geringfügigen Aufwertung der biologischen Vielfalt auszugehen. 

Schutzgut Mensch 

Der Planungsraum wird hinsichtlich des Schutzgutes Mensch insbesondere unter Heranziehung 

der Leistungsfähigkeit der Landschaft im Hinblick auf die Erholungsnutzung, Wohnen und das 

Wohnumfeld bewertet. 
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Leistungsfähigkeit 

Die Bewertung der Leistungsfähigkeit der Landschaft im Hinblick auf die Erholungsnutzung be-

rücksichtigt in erster Linie die Bedeutung des Planungsraums für die Naherholung, wobei neben 

der Ausstattung des Raumes vor allem die Erreichbarkeit als wertgebender Faktor zugrunde ge-

legt wird. Die Flächen des Geltungsbereichs besitzen für das Schutzgut Mensch hinsichtlich der 

Erholungsnutzung eine untergeordnete Bedeutung. Dem Plangebiet wird keine Bedeutung für die 

Erholungsnutzung zugeordnet. Die unmittelbar angrenzenden urbanen Wohnbereiche sind für 

die lokale Naherholung von allgemeiner Bedeutung. Der Parkinsel (Stadtpark Ludwigshafen) in 

einer Entfernung von ca. 500 m wird eine hohe Bedeutung zugemessen. 

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Die Flächen des Geltungsbereichs sind bereits bebaut und vollversiegelt. Dem Plangebiet wird 

daher lediglich eine untergeordnete bis keine Bedeutung für die Naherholung beigemessen. 

Durch die Umsetzung des Bebauungsplans kommt es aufgrund der Begrünungsmaßnahmen 

(Baumpflanzungen und Dachbegrünung) zu einer Verbesserung der Bedeutung des Planungs-

raums für die Erholungsnutzung. Mit Blick auf die Schadstoffbelastung in Boden und Grundwas-

ser kann eine Exposition von Menschen durch die heute anstehenden Böden allenfalls nur in 

untergeordneten Randbereichen geschehen (Plejades, 2020).  

Hinsichtlich der Lärmbelastung ist durch die Aufstellung des Bebauungsplans jedoch von Auswir-

kungen durch Verkehrslärm und Gewerbelärm der Parkhäuser auf das Schutzgut Mensch aus-

zugehen. Durch Verkehrslärm der umgebenden Verkehrsemittenten ergeben sich in überwiegen-

den Bereichen des Plangebietes, vor allem im Inneren der Quartiersgebäude geringe bis verträg-

liche Lärmbelastungen. In den nördlichen und vor allem östlichen Randbereichen des Plangebie-

tes zur Rheinallee hin ergeben sich hohe Belastungen mit Überschreitungen der Orientierungs-

werte der DIN 18005 und auch der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Koehler und Leut-

wein 2019). Hinsichtlich des Gewerbelärms der in Zusammenhang mit der Nutzung der Parkhäu-

ser ergeben sich während der Tagzeit keine Überschreitungen der Belastungsgrenzen. Für den 

Nachtzeitraum würden diese allerdings an der nach Süden orientierten Fassade überschritten. 

Als Maßnahme wir eine Grundrissorientierung und die Verwendung von gedämmten Außenbau-

teilen vorgeschlagen.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung auf das Schutzgut Mensch wird durch die oben genannten 

Maßnahmen vermieden. 
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Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Leistungsfähigkeit 

Innerhalb des Planungsraums liegen keine bekannten geschützten Objekte der Baudenkmal-, 

Kunstdenkmal- und archäologischen Denkmalpflege. Sollten von der Wahl der Standorte gemäß 

§§ 2, 12 oder 28 DSchG geschützte Objekte der Bau und Kunstdenkmalpflege betroffen sein, so 

sind diese sofern sie Kulturdenkmaleigenschaften besitzen, als Kulturdenkmale zu behandeln. 

Ob diese Eigenschaften vorliegen ist mit der unteren Denkmalschutzbehörde Ludwigshafen im 

jeweiligen Einzelfall abzuklären. Bei den infrage kommenden Objekten handelt es sich meist und 

insbesondere um Klein- und Flurdenkmale, wie zum Beispiel Bildstöcke, Wegkreuze, historische 

Grenzsteine oder auch Kapellen oder ältere Brückenanlagen.  

Sollten bei den Bauarbeiten bisher unbekannte archäologische Funde und Befunde entdeckt wer-

den, sind die Bauarbeiten einzustellen und die Fundstelle der unteren Denkmalschutzbehörde 

Ludwigshafen umgehend zu melden. 

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Im Umkreis von 300 m sind folgende Kulturdenkmäler vorhanden (GDKE 2019): 

 Halbergstraße 52: viergeschossiges Zeilenwohnhaus mit Mansarddach, reiche Neuba-

rock- und Neurokokko-Fassadendekoration, um 1900 

 Roonstraße 2: viergeschossiges Zeilenwohnhaus, hoch gesockelter sandsteingeglieder-

ter Putzbau, 1919/20, Arch. August Greifzu 

 Roonstraße 4: viergeschossiger Putzbau mit Sandsteingliederung, 1919/20, Arch. August 

Greifzu 

Durch das gegenständliche Vorhaben sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter 

und sonstige Sachgüter zu erwarten. 

Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern 

Vor dem Hintergrund der Leistungsfähigkeit der einzelnen Schutzgüter sind insbesondere die 

Auswirkungen der geplanten Wohnbebauung und die damit zusammenhängenden Wechselwir-

kungen zwischen den Schutzgütern relevant und zu berücksichtigen: 

Flächenentsiegelung/Dachbegrünung 

Unversiegelter Boden erfüllt neben den Bodenfunktionen weitere Funktionen in Bezug auf die 

Schutzgüter Wasser, Fläche, Tiere und Pflanzen, Mensch und Klima/Luft. Neben seiner Funktion 

als Wirkungskörper in Bezug auf die Bodenfunktionen und die Funktionen des Wasserhaushalts, 

dient er als Vegetationsstandort bzw. ist Voraussetzung für die Ausbildung geeigneter Lebens-

räume für Pflanzen und Tiere. Weiterhin hat er Bedeutung hinsichtlich der Schaffung geeigneter 

Erholungsräume für den Menschen sowie als klimaaktive Flächen. 
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Durch die Nutzungsänderung kommt es zu einer geringfügigen Entsiegelung im Innenhof (mit 

Baumpflanzungen) sowie der Dachbegrünung. Insgesamt sind keine Beeinträchtigungen im Ver-

gleich zur Bestandsnutzung zu erwarten. 

Über die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Auswirkungen hinausgehende Wirkungen 

der Planung sind nicht zu erwarten. 

Kumulationswirkung mit Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans greift in Teilbereiche der rechts-

kräftigen Bebauungspläne Nr. 503d „Südlich Halberg“ und „Nr. 503c Rheinallee“ ein. Die Fest-

setzungen des Bebauungsplans „Ludwigs-Quartier“ treten in dessen Geltungsbereich an die 

Stelle der Festsetzungen des alten Bebauungsplans. 

Der geplante Ersatzneubau der Hochstraße Süd (in einer Entfernung von ca. 300 m) findet aktuell 

statt, liegt jedoch außerhalb des Geltungsbereichs des Halberg-Areals. Die lärmintensiven Ab-

rissarbeiten werden vor Baubeginn des gegenständlichen Projekts abgeschlossen sein. Eine wei-

terführende, konkrete Zeitplanung des Ersatzneubaus der Hochstraße Süd lag zum Zeitpunkt der 

Erstellung der vorliegenden Unterlage nicht vor. Insgesamt ist nicht von einer Kumulationswir-

kung mit benachbarten Vorhaben mit der Folge einer erheblichen Beeinträchtigung von Schutz-

gütern auszugehen.  

6.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Die naturschutzrechtlichen Regelungen (§ 15 BNatSchG) verpflichten den Verursacher eines Ein-

griffs, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen (Vermeidung); dies impliziert auch, unver-

meidbare Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten (= Verringerung). Vermeidungs- 

und Verringerungsmaßnahmen besitzen somit einen Vorrang vor den eigentlichen Ausgleichs- 

bzw. Ersatzmaßnahmen. 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme möglichst auf (teil-)versiegelten Flächen 

Baubedingt erforderliche Flächen (z.B. Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen) sind auf den 

bestehenden vollversiegelten Flächen anzulegen. Versiegelte bzw. teilversiegelte Flächen sind 

gegenüber unbefestigten Flächen zu bevorzugen. 

Erhalt von Einzelbäumen 

Die innerhalb des Geltungsbereichs vorkommenden 13 Platanen entlang der Roonstraße werden 

erhalten. Um eine Beeinträchtigung im Zuge der Baumaßnahmen auszuschließen, sind diese zu 

markieren und mit einem Baumschutz (d.h. Mastgeviert) zu versehen.  
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Boden- und Grundwasserschutz 

Ober- und Unterboden werden gemäß DIN 18.915 getrennt gelagert und möglichst in der Nähe 

des Entnahmeortes wieder eingebaut. Anfallendes Bodenmaterial ist abfallrechtlich zu untersu-

chen und entsprechend der Ergebnisse einer weiteren Verwendung oder Behandlung zuzufüh-

ren. 

Arbeitsschutz- und Emissionsschutzmaßnahmen während der Erdbauarbeiten werden soweit er-

forderlich für Arbeiten in kontaminierten Bereichen ausgelegt und durchgeführt. Die Erdbaumaß-

nahmen sollen durch einen Fachgutachter für Bodenschutz/Altlasten begleitet werden. 

Nach Aushub eines Baufelds wird eine flächenhafte Beprobung und Untersuchung der Baugru-

bensohle im Sinne einer Freimessung erfolgen. Die Ergebnisse der Sohlfreimessung werden der 

zuständigen Bodenschutzbehörde vorgelegt. 

Werden im Zuge der Aushubarbeiten oder an den Aushubböschungen bzw. der Aushubsohle 

Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen angetroffen, wird die zuständige Bodenschutzbe-

hörde informiert und das weitere Vorgehen mit ihr abgestimmt. 

Sollten schädliche Bodenveränderungen in Bereichen angetroffen werden, die nicht zum Aushub 

vorgesehen sind (insbesondere entlang der südlichen und östlichen Grundstücksgrenze), wird im 

Rahmen einer Güterabwägung (hier insbesondere mit Blick auf den Schutz der Platanenallee an 

der Roonstraße) gemeinsam mit den zuständigen Behörden über das weitere Vorgehen entschie-

den. 

Einrichtungen zur Versickerung von Niederschlagswasser werden nur in Bereichen angelegt, in 

denen keine Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität durch Auswaschen von Schadstoffen 

aus dem Boden entstehen können. Hierzu werden eine Beprobung der Qualität des anstehenden 

Bodens in diesen Bereichen und eine fachgutachterliche Bewertung des Mobilisierungspotentials 

evtl. vorhandener Stoffe erfolgen. Die Ergebnisse der Bewertung werden der zuständigen Bo-

denschutzbehörde vorgelegt werden. 

Umweltfachliche Bauüberwachung 

Es ist eine fachlich qualifizierte Umweltfachliche Bauüberwachung erforderlich. Diese kontrolliert 

die Einhaltung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen hinsichtlich einer möglichst natur- und artenschutzverträglichen Bauausfüh-

rung. Der Fokus liegt hier auf den artenschutzrechtlich umgesetzten und noch vorgesehenen 

Maßnahmen.  

Extensive Begrünung von Flachdächern 

Dachflächen der obersten Geschosse sind zu begrünen. Ebenfalls zu begrünen sind die Dach-

flächen von Nebenanlagen. Der Anteil der Dachbegrünung liegt hierbei etwa bei 80 % der Ge-

samtdachfläche. 
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Vogelfreundliche Außenfassaden 

Bei der Gestaltung der Außenfassaden ist eine vogelfreundliche Bauweise zu beachten. Große 

Glasflächen, die eine Durchsicht ermöglichen und in denen sich die umgebende Landschaft spie-

gelt, sind zu vermeiden. Eine Nutzung halbtransparenter Materialien oder flächiger Markierungen 

(Streifen, Aufkleber) ist hierbei zielführend. (vgl. LfU 2014) 

Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Für die neu zu errichtende Außenbeleuchtung sind nach unten abstrahlende Leuchtmittel zu nut-

zen, die UV-Strahlung emittieren. Hierzu zählen Natriumdampfhochdrucklampen oder LED-Lam-

pen. Hierdurch kann die Anlockwirkung auf nachtaktive Insekten verringert werden. Ebenso soll-

ten die Lampengehäuse vollständig gekapselt sein, um ein Eindringen von Insekten zu vermei-

den. 

Artenschutz 

Zur Vermeidung und Minimierung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 

Nr. 1-3 BNatSchG sind folgende Maßnahmen hinsichtlich der Tiergruppen Vögel und Fleder-

mäuse zu nennen (EMCH+BERGER 2019): 

 Potenzielle Quartierstrukturen (Regenrinnen und seitliche Metallabdeckungen von Flach-

dächern) an Gebäuden mit einer rauen Fassade müssen vor deren Abriss durch behut-

samen Rückbau per Hand entfernt werden. So kann verhindert werden, dass es zur Ver-

letzung bzw. Tötung von Tieren und damit zu Verstößen gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

BNatSchG kommt. Der Rückbau der potentiellen Quartierstrukturen sollte im Sommer-

halbjahr (März –  Oktober) erfolgen, da in diesem Zeitraum die Fledermäuse in der Lage 

sind sich in alternative Quartiere zurückzuziehen (V1).  

 Gehölzrückschnitte (falls notwendig) außerhalb der Brutzeit der ansässigen Avifauna und 

Fledermäuse (d.h. im Winterhalbjahr zwischen Anfang Oktober und Ende Februar). 

Grundrissorientierung 

Hinsichtlich des entstehenden Gewerbelärms an einzelnen Fassaden wird eine Gebäudegrund-

rissorientierung vorgenommen sodass Raumnutzung, Raumgröße und Orientierung an die Lärm-

pegelbereiche angepasst werden. (Koehler und Leutwein 2020).  

Schallschutzmaßnahmen 

Als passive Schallschutzmaßnahme wird bei Überschreitung der maßgeblichen Orientierungs-

werte der DIN 18005 eine entsprechende Ausgestaltung der Außenbauteile von Aufenthaltsräu-

men vorgeschlagen (Koehler und Leutwein 2019). 
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Lüftungskonzept für Aufenthaltsräume 

In den von Überschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005 betroffenen Bereichen ist 

ein ausreichender Mindestluftwechsel durch Belüftung über eine schallabgewandte Fassade für 

Schlaf- und Kinderzimmer sicher zu stellen (Koehler und Leutwein 2019). 

Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Zum Ausgleich der nicht vermeidbaren erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes kön-

nen im naturschutz- sowie artenschutzrechtlichen Sinne die folgenden Maßnahmen dienen: 

 An den neu zu bauenden Gebäudefassaden werden in alle vier Himmelsrichtungen Hang-

plätze in die Fassade integriert (A1). Es ergeben sich insgesamt 16 Hangplatzeinrichtun-

gen, je Gebäudefassade eine.  

Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Die vorliegende Planung sieht eine Dachbegrünung vor. Dies leistet einen Beitrag zum Umwelt- 

und Klimaschutz, indem neue Habitate für die (urbane) Avifauna und Insekten geschaffen werden 

und die sommerliche Aufheizung von Siedlungsberiechen verringert wird. Die Planung hat im 

Vergleich zur Bestandsnutzung positive Auswirkungen hinsichtlich der auftretenden Emissionen. 

Der sachgerechte Umgang mit Abfall und dessen Entsorgung wird durch Einhaltung der jeweils 

gültigen Satzungen der Stadt Ludwigshafen sichergestellt. Die Abfallentsorgung ist über die be-

stehende und geplante Erschließung gesichert. In den Festsetzungen sind zudem unter anderem 

die Lage und Beschaffenheit der Standplätze für Abfallbehälter sowie nötiger Zuwegungen gere-

gelt. 

Die Entwässerung wird ebenfalls durch die jeweils gültige Fassung der entsprechenden Satzung 

der Stadt Ludwigshafen geregelt. Im Zuge der Baumaßnahmen rückzubauende Kanäle werden 

im öffentlichen Bereich fachgerecht zurückgebaut bzw. verdämmt. Anfallendes Niederschlags-

wasser wird direkt in entsprechend dimensionierte Versickerungsmulden eingeleitet. Des Weite-

ren ist sicherzustellen, dass keine wassergefährdenden Stoffe in das Grundwasser gelangen und 

eine Verunreinigung des Grundwassers ausgeschlossen werden kann. Ebenso sind biologisch 

schnell abbaubare Schmierstoffe und Schalöle zu verwenden. 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Es werden die üblichen Standards (Energieeinsparverordnung, EnEV) zur Dämmung und Ener-

gieeinsparung angewendet. Die Nutzung erneuerbarer Energien ist im Geltungsbereich des Vor-

habens nicht vorgesehen, jedoch ausdrücklich zulässig.  

6.2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Erstellung eines Bebauungsplans. Das Vorhaben kann 

dementsprechend nicht an einer anderen Stelle durchgeführt werden. Mögliche Alternativen 

könnten dementsprechend nur unterschiedliche Ausgestaltungen des gültigen Bebauungsplans 

darstellen, bei denen es sich jedoch nicht um Vorhaben handelt, die aus naturschutzfachlicher 

Sicht mit einer nennenswerten geringeren Beeinträchtigung verbunden sein können. 
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6.2.5 Erhebliche nachteilige Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB 

Die erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem 

Bauleitplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind sowie 

die ggf. erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung solcher Ereignisse wer-

den im Folgenden dargelegt. 

Das Halberg-Areal liegt innerhalb eines HQ100-Hochwassergebiets (vgl. nachfolgende Abbil-

dung). Darunter versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statis-

tischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5 HQ100-Gebiet Ludwigshafen (HOCHWASSERMANAGEMENT RHEINLAND-

PFALZ 2020). 

(gelb umrandet ist das Halberg-Areal. Die violette Hinterlegung bedeutet „Industriefläche“ innerhalb 

des HQ100-Gebiets). 

Der vorliegende Umweltbericht kann keine Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung 

der erheblichen nachteiligen Auswirkungen eines solchen Hochwasserereignisses vorgeben 

bzw. definieren.  

Mit der Umsetzung der Nutzungsänderung des Halberg-Areals, vor allem der Wohnbaubebauung 

und Entsiegelungsmaßnahmen, werden keine schweren Unfälle und Katastrophen (gemäß § 1 
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Abs. 6 Nr. 7j BauGB) abgeleitet. Geplant ist die Ausweisung von Wohnbauflächen und somit 

Nutzungen, von denen keine besonderen Risiken ausgehen.  

Auch im innerstädtischen Siedlungszusammenhang von Ludwigshafen liegen keine Besonder-

heiten vor, die eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber schweren Unfällen und Katastrophen erken-

nen lassen: Die nächsten Störfallbetriebe im Sinne der 12. BImSchV/KAS 18 befinden sich in 

einer Entfernung von 1.050 m (AbbVie Deutschland), 1.550 m (Raschig GmbH), 1.450 m 

(Contargo Rhein-Neckar GmbH, Terminal Mannheim) und 1.990 m (Contargo Rhein-Neckar 

GmbH, Ludwigshafen) (vgl. Störfallbroschüre der Stadt Ludwigshafen 2017).  

Bezugnehmend auf die Betriebsstätten der Firma Contargo Rhein-Neckar GmbH in Ludwigsha-

fen und Mannheim wurde für die Referenzstoffe Acrolein und Chlor ein angemessener Sicher-

heitsabstand von 2.900 m bzw. 640 m errechnet. Bei einer Entfernung des Vorhabens von min-

destens 1.990 m (angenommener Freisetzungsort bis zur südwestlichen Ecke des Plangebietes) 

zum Standort Ludwigshafen und einem Abstand von mindestens 1.450 m (angenommener Frei-

setzungsort bis zur nordwestlichen Ecke des Plangebietes) zum Standort Mannheim ergibt sich 

für den Referenzstoff Chlor kein Nutzungskonflikt. (GICON, 2019; Regierungspräsidium Karls-

ruhe, 2020) 

Hinsichtlich des Referenzstoffes Acrolein lässt sich zunächst feststellen, dass dieser in den ge-

nannten Betriebsbereichen der Contargo Rhein-Neckar GmbH derzeit nicht gelagert oder umge-

schlagen wird. Auch künftig soll der Stoff nicht gehandhabt werden, da die erforderlichen Sicher-

heitsbestimmungen nicht erfüllt werden können. Im Vergleich zum Bestand bedeutet die ausge-

wiesene Wohnnutzung, welche sich nicht im unmittelbaren Betriebsbereich befindet, eine unbe-

deutende Zunahme der Einwohnerzahl und somit keine wesentliche Erhöhung des Risikos.  

Demnach ergibt sich aus Sicht der Bauleitplanung keine Einschränkung der Betriebsstätten der 

Firma Contargo Rhein-Neckar GmbH an den Standorten Ludwigshafen und Mannheim bzw. ist 

kein Nutzungskonflikt für das Vorhaben erkennbar. Eine Anfälligkeit des Baugebietes für Störfälle 

i. S. d. § 2 Nr. 7 der Störfall-Verordnung ist insofern nicht gegeben. Vor diesem Hintergrund sind 

keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

6.3 Verwendete technische Verfahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten 

Die Angaben im Umweltbericht beziehen sich auf das vorhandene Daten- und Kartenmaterial, 

die für diesen Raum (u.a. anhand von Online-Ressourcen) verfügbar sind. Hinsichtlich des 

Schutzgutes Tiere und Pflanzen wurde auf Erhebungen zurückgegriffen, die von EMCH+BERGER 

im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchung durchgeführt wurden. Das 

Schallgutachten wurde von Koehler und Leutwein (2019) erarbeitet.  

6.4 Monitoring 

Die zuständige Gebietskörperschaft hat gemäß § 4c BauGB die Pflicht, erhebliche Umweltaus-

wirkungen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten können, zu überwachen 

(Monitoring). Die Überwachungsmaßnahmen dienen dazu, erhebliche nachteilige und unvorher-

gesehene Umweltauswirkungen frühzeitig zu erkennen und ggf. geeignete Maßnahmen zur Ab-
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hilfe ergreifen zu können. Dieses so genannte Monitoring umfasst auch die Beobachtung, Über-

wachung und Kontrolle der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nach-

teiliger Auswirkungen auf die Umwelt. 

Die dauerhafte Sicherung der Funktionsfähigkeit und Pflege der CEF-Maßnahme ist durch ein 

Monitoring im Abstand von 1, 2 und 3 Jahren ab Eingriff zu überprüfen (Emch+Berger 2019). 

Ein alljährliches Monitoring der Fledermaus-Nistkästen im Spätjahr inklusive Reinigung für den 

Zeitraum von 3 Jahren nach Aufhängung wird empfohlen. Danach ist lediglich eine Reinigung 

erforderlich (Emch+Berger 2019). 

 
6.5 Zusammenfassung des Umweltberichts 

Die „A+G Ludwigs-Quartier GmbH & Co. KG“ stellt den Bebauungsplans Nr. 670 „Ludwigs-Quar-

tier“ HGL „Halberg-Areal Ludwigshafen“ auf. Die bestehenden Industriegebäude sollen durch 

Wohnungen, gewerbliche Nutzflächen und einer Kindertagesstätte ersetzt werden. Gleichzeitig 

sollen die Ansprüche an die Freiraumgestaltung angehoben werden. Damit soll der großen Nach-

frage nach Wohnflächen in Ludwigshafen im urbanen Bereich Rechnung getragen werden. 

Der Umweltbericht soll Bürger, Verwaltung und politische Entscheidungsträger über die Umwelt-

auswirkungen des vorliegenden sachlichen Teilflächennutzungsplanes informieren. 

Gem. § 2 Abs. 4 BauGB i. d. F. vom 21.12.2006, ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine 

Umweltprüfung durchzuführen. Sie ermittelt die durch die angestrebte Nutzungsänderung des 

Halberg-Areals bedingten, voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen. Der geplante 

Wohnungsbau in Ludwigshafen Süd wurde hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen auf die Schutz-

güter gemäß § 2 UVPG bzw. § 1 Abs. 6 Nr. 7a-i BauGB überprüft, beschrieben und bewertet. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplans der Stadt Ludwigshafen sind unter Maßgabe der Umset-

zung von Vermeidungs-, Minimierungs- sowie Ausgleichsmaßnahmen voraussichtlich keine er-

heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden. Dies gilt unter Entwicklung und Umset-

zung angemessener Maßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung sowie hinsichtlich des spezi-

ellen Artenschutzes. 
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7 WEITERE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

7.1 Auswirkungen auf die gewerblichen Nutzungen 

Aufgrund der Darstellung im Flächennutzungsplan in Verbindung mit den Festsetzungen des im 
Parallelverfahren erstellten Bebauungsplanes Nr. 670 können die Flächen innerhalb des Gel-
tungsbereiches des Planes nicht mehr ausschließlich gewerblich genutzt und auch nicht mehr 
wie ursprünglich im Rahmen des § 34 BauGB, mit großformatigen Gebäuden (insbesondere La-
ger-, Produktionshallen o. ä.) bebaut werden. Nicht-Wohnnutzungen bleiben aber grundsätzlich 
möglich und sind auch in der Planungskonzeption vorgesehen.  
Die gewerblichen Nutzungen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 670 
"Ludwigs-Quartier" werden durch die Planung nicht beeinträchtigt bzw. erfahren keine Einschrän-
kungen. 
Im Bereich der sogenannten "Entwicklungsachse West" wird aktuell ein Bebauungsplanverfahren 
zur Schaffung von Gewerbeflächen betrieben (Bebauungsplan Nr. 586b "Mittelstandspark Mann-
heimer Straße"), sodass dort mittelfristig auch eine Kompensation im Stadtgebiet für die wegfal-
lende Gewerbefläche erfolgt. 
 
 

8 ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

Die Anregungen bzw. Bedenken, welche im Rahmen der gesetzlichen Verfahrensschritte zur Be-
teiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorge-
bracht wurden, sind der Anlage zur Begründung (siehe Kapitel 9.) zu entnehmen. 
 
8.1 Belange die gegen die Planung sprechen 

 Durch die südlich an das Plangebiet angrenzenden Parkhäuser und den Verkehrslärm 
insbesondere an der Rheinallee ist das Plangebiet teilweise hohen Lärmemissionen aus-
gesetzt. 

 Aufgrund der Planung steht das Areal nicht mehr für eine großformatige gewerblich-in-
dustrielle Nutzung zur Verfügung. 

 
8.2 Belange die für die Planung sprechen 

 Es wird die planungsrechtliche Voraussetzung geschaffen, dass ein attraktives Angebot 
an verschiedenen Wohnformen sowie ergänzenden gewerblichen Nutzungen und eine 
Kita im innerstädtischen Bereich realisiert werden kann, welches die positiven städte-
baulichen Entwicklungen im Bereich des Rheinufers fortsetzt.  

 Es wird die planungsrechtliche Voraussetzung geschaffen, sodass eine innerstädtische 
Brachfläche einer neuen Nutzung zugeführt werden kann. Gleichzeitig wird der Außen-
bereich geschont und damit ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. 

 Die Planung trägt mit dazu bei, den gestiegenen Wohnungsbedarf in der Stadt zu de-
cken. 

 Es entsteht ein innerstädtisches gemischtgenutztes Quartier in zentraler Lage, welches 
auch mit nicht-motorisierten Verkehrsmitteln bzw. dem öffentlichen Personennahverkehr 
problemlos erreichbar ist. 

 
 
8.3 Abwägung der Belange 

Die 32. Teiländerung des Flächennutzungsplanes '99 "Ehemaliges Halberg-Areal" sieht die Dar-
stellung einer gemischten Baufläche nach § 1 Abs. 1 BauNVO vor. Diese Art der baulichen Nut-
zung entspricht den Erfordernissen, die sich aus den umgebenden Nutzungen und dem Stand-
ortpotential am Rande der südlichen Innenstadt ergeben.  
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Auch aus ökologischer Sicht zieht die Planung eine Aufwertung der betroffenen Flächen nach 
sich. So tragen die Festsetzungen des im Parallelverfahren erstellten vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 670 "Ludwigs-Quartier" dazu bei, dass der Versiegelungsgrad innerhalb des 
Geltungsbereiches reduziert wird. Auch bewegen sich die auf das Gebiet einwirkenden Lärmim-
missionen in einem Rahmen, welcher auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch ent-
sprechende Festsetzungen gelöst werden kann. 
 
Zusammenfassend ergibt sich durch die FNP-Teiländerung Nr. 32 "Ehemaliges Halberg-Areal" 
eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Situation im nördlichen Bereich des Neubau-
gebietes Rheinufer Süd und der westlich angrenzenden Bestandsbebauung.  
 
Insgesamt ist die vorgesehene Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den 
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch in Verantwortung gegen-
über künftigen Generationen, vereinbar. Der Wegfall von Flächen für eine großformatige gewerb-
lich-industrielle Nutzung kann an anderer Stelle im Stadtgebiet mittelfristig kompensiert werden. 
So wird im Bereich der sogenannten "Entwicklungsachse West" aktuell ein Bebauungsplanver-
fahren zur Schaffung von Gewerbeflächen betrieben (Bebauungsplan Nr. 586b "Mittelstandspark 
Mannheimer Straße"). 
 
Nach eingehender Würdigung aller Argumente wird den Belangen, die für die Planung sprechen, 
der Vorrang eingeräumt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, den       
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereich Stadtplanung 
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9 ANLAGEN 

9.1 Anregungen und Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren 

9.1.1 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Im Zeitraum vom 18.06.2020 bis einschließlich 03.07.2020 (Erörterungstermin am 25.06.2020) fand die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB statt. Im Rahmen dieses Verfahrensschrittes sind keine Anregungen eingegangen. 

 

9.1.2 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 16.01.2020 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB am FNP-Teiländerungsverfahren beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Es wurde ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 07.02.2020 gegeben. 
 
Diese frühzeitige Behördenbeteiligung erfolgte im Parallelverfahren zusammen mit der Behördenbeteiligung für den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 670 "Ludwigs-Quartier". Überwiegend beziehen sich die Stellungnahmen auf die konkretere Ebene der Bebauungsplanung und sind für die 
Flächennutzungsplanteiländerung ohne Belang. Die Stellungnahmen der Verwaltung zur Abwägung sind trotzdem hier wiedergegeben. 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 

 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 

Stellungnahme 
ohne Anregun-

gen 

Stellungnahme 
mit Anregungen 

1.  ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club X   

2.  Amprion GmbH  X  

3.  Architektenbeirat  X   

4.  Architektenkammer Rheinland-Pfalz – Gruppe Ludwigshafen X   

5.  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – Außenstelle Neustadt X   

6.  BUND Landesverband Rheinland-Pfalz X   

7.  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei-
senbahnen 

X   

8.  CREOS Deutschland GmbH  X  

9.  Deutsche Telekom Technik GmbH – Bauleitplanung   X 

10.  Deutsche Telekom Technik GmbH - Richtfunk  X  

11.  Ericsson Services GmbH  X  
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 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 

Stellungnahme 
ohne Anregun-

gen 

Stellungnahme 
mit Anregungen 

12.  GASCADE Gastransport GmbH  X  

13.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz –  Außenstelle Speyer   X 

14.  
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Dir. Landesarchäolo-
gie  

 X  

15.  
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Dir. Landesdenkmal-
pflege 

X   

16.  Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie X   

17.  Gesundheitsamt – Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis X   

18.  Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH X   

19.  Handelsverband Mittelhessen-Rheinhessen-Pfalz e.V.  X  

20.  Handwerkskammer der Pfalz X   

21.  Industrie- und Handelskammer X   

22.  Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde Ludwigshafen e.V. X   

23.  TWL Netze GmbH X   

24.  Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis – Ref. 63 – Planung und Umweltschutz X   

25.  LandesAktionsGemeinschaft Natur und Umwelt X   

26.  Landesamt für Geologie und Bergbau   X 

27.  Nachbarschaftsverband Heidelberg Mannheim X   

28.  
Die Naturfreunde – Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus und Kul-
tur 

X   

29.  Naturschutzbund Rheinlandpfalz X   

30.  Open Grid Europe GmbH  X  

31.  Pfalzkom Gesellschaft für Telekommunikation mbH   X 

32.  Pfalzwerke Netz AG  X  

33.  Polizeidirektion Ludwigshafen X   

34.  POLLICHIA - Geschäftsstelle X   

35.  Rhein-Main Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H.  X  

36.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH   X 

37.  Rheinpfalzbus GmbH X   

38.  Stadtverwaltung Mannheim  X  

39.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Obere Landespflegebehörde X   
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 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 

Stellungnahme 
ohne Anregun-

gen 

Stellungnahme 
mit Anregungen 

40.  
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Gewerbeauf-
sicht 

  X 

41.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle WAB   X 

42.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Abteilung 4 X   

43.  Technische Werke AG   X 

44.  Telefonica Germany GmbH & Co. OHG  X  

45.  Verband Region Rhein-Neckar X   

46.  Verkehrsverbund Rheinneckar GmbH   X 

47.  Vermessungs- und Katasteramt   X 

48.  Vodafone GmbH – Region Süd-West   X 

49.  Vodafone Kabel Deutschland GmbH   X 

50.  W.E.G. mbH X   

51.  Wintershall Holding GmbH  X  

52.  Johannes-Gutenberg-Universität (4.3.2020)  X  

53.  Plusnet GmbH (4.3.2020)  X  

54.  Vodafone GmbH (4.3.2020)  X  

55.  Stadtverwaltung, 1-22 Feuerwehr  X  

56.  Stadtverwaltung, 3-14 Jugendamt X   

57.  Stadtverwaltung, 4-14 Tiefbau   X 

58.  
Stadtverwaltung, 4-151 Umwelt (Bodenschutz, Altlasten, Luft, Wasser, Ab-
fall) 

  X 

59.  
Stadtverwaltung, 4-152 Umwelt (Naturschutz, Landschaftsplanung, Grün-
flächen) 

X   

60.  Stadtverwaltung, 4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung X   

61.  Stadtverwaltung, 4-17 Bauaufsicht   X 

62.  Stadtverwaltung, 4-22 Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik   X 

63.  Stadtverwaltung, 4-24 Stadtentwässerung und Straßenunterhalt   X 
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Folgende Stellungnahmen mit Anregungen / Bedenken abgegeben: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  Schreiben der Deutsche Telekom Technik GmbH-Bauleitplanung vom 
05.02.2020  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In der Anlage zur Stellungnahme sind Leitungen in der 
Rheinallee und der Roonstraße erkennbar. Die Leitungen lie-
gen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen in unmittelba-
rer Nähe der Grundstücksgrenze des Vorhabengrundstücks. 
Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt in direkter Abstimmung 
mit dem Leitungsträger. Eine Überbauung der Leitungen ist 
nicht vorgesehen. Die Anregung wurde der Vorhabenträgerin 
übermittelt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

2.  Schreiben der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Au-
ßenstelle Speyer vom 24.01.2020  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
In den Hinweisen zum Bebauungsplan wird auf die Belange des 
archäologischen Denkmalschutzes hingewiesen. Das Schrei-
ben wurde der Vorhabenträgerin übermittelt. Die im letzten Ab-
satz genannten Behörden wurden beteiligt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

3.  Schreiben des Landesamtes für Geologie und Bergbau vom 04.02.2020  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bergbau / Altbergbau: 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Boden / Baugrund: 
Die einschlägigen DIN Normen bei Eingriffen in den Boden wer-
den berücksichtigt. Die fachtechnische Stellungnahme zu Bo-
den und Grundwasser wurde am 04.02.2020 an das Landesamt 
per Mail weitergeleitet. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radonprognose: 
In Ziff. 5.5.8 der Begründung wird die Bezeichnung der Behörde 
wie vorgeschlagen angepasst und der Link entfernt. 
 
Da eine tiefgründige Umgestaltung des gesamten Geländes im 
Zuge der Neubebauung vorgesehen ist, sind Radonmessung  
gen in der seitens des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
vorgeschlagenen Beprobungstiefe (1 m) zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht sinnvoll, da die erhaltenen Ergebnisse keine 
Aussage über die Radon-Exhalation der zukünftig mit dem Bau-
werk in Kontakt stehenden Böden erlauben werden. 
 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Untergeschosse der 
geplanten Bebauung zum überwiegenden Teil als Tiefgaragen 
genutzt werden. Räume zur dauerhaften Nutzung oder für den 
längerfristigen Aufenthalt von Menschen sind nicht vorgesehen. 
Für die Garagenbereiche ist lt. Garagenverordnung des Landes 
Rheinland-Pfalz vom 13. Juli 1990 entweder eine freie Lüftung 
oder eine maschinelle Lüftung mit einer Austauschrate von min-
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destens 6 m³ Abluft in der Stunde je m² Garagennutzfläche vor-
zusehen (entspr. bei einer Raumhöhe von < 3 m einer Luftwech-
selrate von > 2 pro Stunde). Unter diesen Bedingungen kann es 
selbst bei einem evtl. Eintritt von Radon in das Untergeschoss 
der Bebauung nicht zu einer relevanten Exposition von Men-
schen kommen.  
 
Im Übrigen wird im Bebauungsplan auf eine mögliche Belastung 
mit Radon hingewiesen. Das Schreiben wurde der Vorhaben-
trägerin übermittelt. 
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4.  Schreiben der Pfalzkom GmbH vom 22.01.2020  
 

 

 
 
Die in den Anlagen dargestellte Leitung liegt im Bereich der öf-
fentlichen Verkehrsfläche der Rheinallee in der Nähe der 
Grundstücksgrenze des Vorhabengrundstücks. Die Baumaß-
nahmen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Leitungsträger. 
Das Schreiben wurde der Vorhabenträgerin übermittelt. 
 

5.  Schreiben der Rhein-Neckar Verkehr GmbH vom 07.02.2020  
 

 
 

 
 
 
Unter Ziffer 3.3.3 der Begründung wird ergänzt, dass die Ein-
richtung der Haltestelle optional ist, also umgesetzt werden 
kann. Die Anregung zu den Lichtsignalanlagen wird zur Kennt-
nis genommen. Änderungen für die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans ergeben sich daraus nicht. Bei einer Umsetzung der 
Haltestelle erfolgt der Ausbau barrierefrei. 
 
 

6.  Schreiben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regional-
stelle Gewerbeaufsicht vom 03.02.2020 
 

 
 

 
Im Oktober 2019 wurde im Rahmen eines Bebauungsplanver-
fahrens der Stadtverwaltung die Ausarbeitung „Gutachten zur 
Ermittlung der angemessenen Sicherheitsabstande zwischen 
dem Betriebsbereich der Contargo Rhein-Neckar GmbH, Shell-
straße 5, 67065 Ludwigshafen am Rhein und benachbarten 
schutzbedürftigen Objekten und Gebieten (Leitfaden KAS-18)“ 
(GICON, 2019) übergeben, woraus sich eine Betroffenheit 
ergibt, die für das Bebauungsplanverfahren eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung (§ 8 UVP-Pflicht bei Störfallrisiko) fordert.  
Ein Störfallbetrieb oberer Klasse im weiteren Umfeld des Plan-
gebietes stellt der 2003 planfestgestellte neue Containerhafen 
mit Gefahrstofflager im Bereich des Kaiserwörthhafens dar, 
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welcher durch die Firma Contargo Rhein-Neckar GmbH betrie-
ben wird. Ein Gutachten (GICON. 2019) zur Ermittlung ange-
messener Sicherheitsabstände für diesen Betriebsbereich 
kommt zu dem Ergebnis, dass die dort tatsächlich gehandhab-
ten Stoffe keine Gefährdung für die Planung darstellen und so-
mit auch eine zusätzliche Einschränkung des Betriebs in der 
derzeitigen Ausprägung ausgeschlossen ist. 
  
Aufgrund einer unbestimmten Genehmigung darf das Contai-
nerterminal jedoch theoretisch auch andere Gefahrstoffe la-
gern und umschlagen. Aufgrund dessen nimmt das Gutachten 
zusätzlich eine worst-case-Betrachtung vor, welche die Refe-
renzstoffe Acrolein (Flüssigkeit) und Chlor (Gas) umfasst. Hier-
bei werden die angemessenen Abstände für Acrolein mit 2.300 
m (ERPG-2-Wert) und für Chlor mit 640 m berechnet. Die süd-
westliche Ecke des Bebauungsplangebietes weist einen Ab-
stand von ca. 1990 m zu dem im Gutachten (GICON, 2019) 
skizzierten Freisetzungsort auf, die nordöstliche Ecke weist ei-
nen Abstand von ca. 2190 m auf. Damit ergibt sich auch für 
Chlor kein Nutzungskonflikt. 
 
Aus fachlicher Sicht beziehen sich die Aussagen des Gutach-
tens für Acrolein und die Achtungsabstände auf die Ausbrei-
tungsverhältnisse als Schwergas. Das entspricht einer boden- 
nahen Ausbreitung. Das Plangebiet befindet sich in der äuße-
ren Zone des genannten Abstandsbereichs.  
 
Dabei ist festzuhalten, dass zwischen dem südwestlich gelege-
nen Quellort und dem Plangebiet Siedlungsbereiche mit mehr-
geschossiger riegelartiger Bebauung quer zum möglichen di-
rekten Transportweg gelegen sind, sodass der Transport des 
Schwergases zum Plangebiet bodennah sehr stark erschwert 
ist. Durch die gewählte Erschließungsstruktur der geplanten 
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Bebauung stellt die neue städtebauliche Situation gegenüber 
dem ehemaligen, nach außen stark abgeschirmten Betriebsge-
lände der Fa. Halberg im Fall der Katastrophenplanung struktu-
rell keine Verschlechterung dar. 
 
Hinsichtlich des Referenzstoffes Acrolein lässt sich außerdem  
feststellen, dass dieser im Betriebsbereich der Contargo 
Rhein-Neckar GmbH derzeit nicht gelagert oder umgeschlagen 
wird. Auch künftig soll der Stoff nicht gehandhabt werden, da 
die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen nicht erfüllt wer-
den können. 
 
Sollte die Lagerung des Referenzstoffes Acrolein erfolgen, ist 
eine entsprechende Katastrophenvorsorgeplanung schon für 
den bisherigen Zustand durchzuführen und das hier zu be-
trachtende Plangebiet einzubinden. Mit dem vorliegenden Be-
bauungsplan sind somit keine zusätzlichen Erfordernisse gege-
ben. 
 
Im Vergleich zum Bestand bedeutet die geplante Ausweisung 
„Urbanes Gebiet“ (MK) im Sinn der BauNVO zusammen mit 
den Festsetzungen zur Art der Nutzung aufgrund der geplan-
ten Wohnnutzung eine gewisse Erhöhung des Risikos, da 
mehr Personen als vorher im Katastrophenfall betroffen sein 
werden und die Gefahr nicht nur tagsüber besteht.   Allerdings 
ergeben sich durch das Vorhaben aufgrund der umfangreichen 
bestehenden Wohnnutzung im Umfeld keine zusätzlichen Ein-
schränkungen für die weitere Entwicklung der Firma Contargo. 
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7.  Schreiben der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd, Regional-
stelle WAB vom 12.03.2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ver- Und Entsorgung: 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Das Schreiben 
wurde der Vorhabenträgerin übermittelt.  
 
 
2. Ver- und Entsorgung: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Das Schrei-
ben wurde der Vorhabenträgerin übergeben. Auf die Gefahr ei-
nes Extremhochwassers und eine hochwasserangepasste Bau-
weise wird im Rahmen des Bebauungsplans hingewiesen. Die 
Anregung zur Verwendung einer hochwasserangepassten Bau-
weise wurde im Rahmen der Planung berücksichtigt. So wurde 
etwa das Erdgeschoss der geplanten Bebauung so hoch ange-
legt, dass das Niveau des Erdgeschossfußbodens über der 
Hochwassergefahrenmarke liegt. Im Bereich der Tiefgarage ist 
eine mögliche Überflutung im Rahmen eines Extremhochwas-
sers einkalkuliert. 
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3. Grundwasserstände: 
Dem Vorschlag des gänzlichen Verzichtes auf eine Unterkelle-
rung kann auch in Hinblick auf die geplante Tiefgarage nicht 
entsprochen werden. Die Empfehlung einer wasserdichten Aus-
führung wird berücksichtigt. Im Übrigen werden die Anregungen 
zur Kenntnis genommen. Das Schreiben wurde dem Vorhaben-
träger übergeben. 
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4. Temporäre Grundwasserabsenkungen 
Auf die erforderlichen Erlaubnisse zur temporären Grundwas-
serhaltung wird unter Ziff. 5.5.6 der Hinweise aufmerksam ge-
macht.  
 
5. Bodenschutz 
Zur Bewertung der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der 
Nutzungen „Wohnen“ und „Kinderspielfläche“ vergl. Stellung-
nahme des Sachverständigen Dr. Kamsties (Fa. Plejades) vom 
20.04.2020: 
In keiner der durchgeführten Bodenuntersuchungen wurden die 
Prüfwerte der BBodSchV Boden  Mensch für das Nutzungs-
szenario „Wohngebiete“ überschritten. Lediglich in einer einzi-
gen Bodenprobe wurde ein einzelner Prüfwert für das Nut-
zungsszenario „Kinderspielflächen“ geringfügig überschritten. 
Unter den Randbedingungen kann auch für die Nutzungen 
„Wohnen“ und „Kinderspielfläche“ keine schädliche Bodenver-
änderung festgestellt werden. 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass im Zuge der Neubebau-
ung eine vollständige Neugestaltung der Oberfläche stattfinden 
wird, bei der entsprechende Gefährdungen ausgeschlossen 
werden (gesunde Wohnverhältnisse). 
 
 
 
 
Die für das Vorhaben relevanten Altlastenflächen wurden im 
Rahmen der Bodenuntersuchungen einbezogen. Insofern 
wurde die Anregung berücksichtigt. 
 



Begründung zur Flächennutzungsplan-Teiländerung Nr. 32 "Ehemaliges Halberg-Areal" 

 

 
4-125 • H.Tro • 3300 49/83  

 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen wurden in die Festsetzungen zum Bebauungs-
plan aufgenommen. Insofern werden die Anregungen berück-
sichtigt. 
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6. Niederschlagswasserbewirtschaftung 
Die Möglichkeiten zur Ableitung des Niederschlagswassers 
wurden geprüft. 
 
Eine autofreie Erschließung und urbanes innerstädtisches 
Wohnen sind wesentliche Ziele des Vorhabens in diesem zent-
ralen Bereich der Stadt. Damit einher geht die Planung von 
großflächigen Tiefgaragen. Aus diesem Grund stehen für eine 
Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nicht aus-
reichend Flächen zur Verfügung. Die Entlastung der örtlichen 
Kanalisation soll deshalb über verschiedene Retentionsmaß-
nahmen erreicht werden. Begrünung der Dachflächen und der 
Tiefgaragendächer bei min. 0,8m Substrathöhe. 
 
Das verbleibende Niederschlagswasser wird der bestehenden 
Kanalisation zugeführt. Aufgrund der starken Versiegelung des 
Halberg-Areals wird die Abflussmenge zukünftig geringer sein 
als bisher. (Reduzierung des Spitzenabflussbeiwertes durch 
verschiedene Maßnahmen auf ca. 29%)  
 
7. Starkregen/ Überflutungsvorsorge 
Der Belang des Starkregenschutzes wird bei der Ausgestaltung 
der Topografie der Innenhöfe und der sonstigen Freiflächen be-
rücksichtigt. 



Begründung zur Flächennutzungsplan-Teiländerung Nr. 32 "Ehemaliges Halberg-Areal" 

 

 
4-125 • H.Tro • 3300 51/83  

 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 

 
8. Geländeauffüllungen 
Die Anregungen werden im Rahmen der Umsetzung berück-
sichtigt. Änderungen an den Festsetzungen des Bebauungs-
plans sind nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
9. Abbruchmaterialien 
Ein Hinweis zur Berücksichtigung der Vorschriften des Geset-
zes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) 
wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. Das Schreiben 
wurde der Vorhabenträgerin übermittelt. 
 
 
 
Fazit: 
Die Anregungen werden wie oben beschrieben berücksichtigt. 
Die Entwässerungsplanung wird vorab mit der Behörde abge-
stimmt. Änderungen an den Festsetzungen des Bebauungs-
plans ergeben sich daraus nicht. 
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8.  Schreiben der TWL AG vom 11.02.2020 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Änderungen an den Festsetzungen des Bebauungsplans sind 
nicht erforderlich. Die Anregung wurde der Vorhabenträgerin 
übermittelt. 
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9.  Schreiben der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH vom 16.01.2020  
 

 
 

Der Ausbau der Haltestelle ist optional. Im Falle der Umsetzung 
der Haltestelle „Rheinallee Nord“ erfolgt der Ausbau barriere-
frei. Änderungen an den Festsetzungen des Bebauungsplans 
sind aufgrund der Anregung nicht erforderlich. 

10.  Schreiben des Vermessungs- und Katasteramtes vom 27.01.2020  
 

 
 
 

 
Als Grundlage für die Planung wurden zu Beginn der Planung 
die örtlichen Gegebenheiten von einem Vermessungsbüro auf-
genommen. Insofern wurde die Anregung berücksichtigt. 
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11.  Mail der Vodafone GmbH vom 28.01.2020  
 

 

 
 
Aufgrund der Anregungen der Firma Vodafone wurde mit dem 
Leitungsträger vereinbart, auf Grundlage der zwischenzeitlich 
weiter konkretisierten Planung eine Prüfung des Einzelfalls vor-
zunehmen. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass die 
benachbarte Bebauung östlich der Rheinallee, die auch im Be-
reich der Planung liegt, eine vergleichbare Höhenentwicklung 
hat. Die Einzelfallprüfung hat ergeben, dass die erste Fresnel-
Zone nicht berührt ist (siehe Mail vom 05.06.2020 unten)  Die 
Richtfunkstrecken werden im Bebauungsplan nachrichtlich dar-
gestellt. 
 

12.  Mail der Vodafone GmbH vom 05.06.2020  
Obwohl das Gebiet von zwei VDFN-Verbindungen durchquert wird, beträgt 
der Höhenunterschied zwischen dem künftigen Gebäude und der ersten 
Fresnel-Zone etwa 40 m, wie Sie freundlicherweise angegeben haben. In 
diesem Fall sind unsere Verbindungen nicht betroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
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13.  Schreiben der Stadtverwaltung Ludwigshafen – Bereich 4.142H vom 
03.02.2020 
 

 
 
 

 
 
 
Die Anregungen wurden an den Vorhabenträger weitergege-
ben. Änderungen an den Festsetzungen des Bebauungsplans 
sind aufgrund der Anregung nicht erforderlich. 

14.  Schreiben der Stadtverwaltung Ludwigshafen – Bereich 4-15103 vom 
05.02.2020 

 
Die Stellungnahme der SGD Süd wurde an die Bodenschutzbe-
hörde weitergeleitet. Die Bodenschutzbehörde wird im Zuge der 
Bauantragsstellung beteiligt.  
 
Die noch fehlenden Aussagen zu den Grundwasserständen 
und zur Grundwasserfließrichtung wurden ergänzt. 
 
GWbau wurde durch das Fachplanungsbüro auf Grundlage der 
bisher vorliegenden Erkenntnisse aus älteren Baugrundauf-
schlüssen, den Abstichen der GW-Stände in der GW-Mess-
stelle am Geb. 127 sowie anhand der dokumentierten Rhein-
wasserstände am Pegel Mannheim festgelegt. Insbesondere 
GWbau ist im Zuge der bauteilbezogenen Baugrunderkundung 
zu verifizieren. 
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15.  Schreiben der Stadtverwaltung Ludwigshafen – 4-17 vom 06.02.2020  
 

 

 
 
Der Stellplatzschlüssel wurde in den örtlichen Bauvorschriften 
festgesetzt. Der Bebauungsplan wurde zum Thema Störfallbe-
triebe / Fa. Contargo ergänzt (siehe Stellungnahme zu Schrei-
ben SGD Süd, Gewerbeaufsicht) 
 

16.  Schreiben der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bereich 4-22 vom 
21.01.2020 
 

 
 

 
 
 
Die Abfallaufbewahrungsräume sind in den Gebäuden unterge-
bracht. Von dort werden die Abfallbehälter an den Leerungsta-
gen zu gesonderten Aufstellflächen gebracht. Da für die Entsor-
gungsfahrzeuge auch im Bereich des inneren Erschließungs-
kreuzes ein Fahrrecht gesichert wird, können die in den Anre-
gungen angegebenen, maximalen Abstände zur Ladestelle ein-
gehalten werden.  

17.  Schreiben der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bereich 4-24 vom 
28.01.2020 
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Zur Verzögerung des Niederschlagswasserabflusses werden 
die Begrünung der Dachflächen sowie der Tiefgaragendecken 
vorgeschrieben. Insofern wird die Anregung berücksichtigt. 
 
Da das Plangebiet bisher praktisch vollständig versiegelt war, 
kann davon ausgegangen werden, dass sich die Belastung der 
städtischen Kanalisation unter Berücksichtigung der o.g. Maß-
nahmen gegenüber der momentanen Situation verringern wird. 
 
Der Belang des Starkregenschutzes wurde bei der Ausgestal-
tung der Topografie der Innenhöfe und der sonstigen Freiflä-
chen berücksichtigt. 
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9.1.3 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
vom 28.07.2020 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am FNP-Teiländerungsverfahren beteiligt. Es wurde ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb von 
30 Tagen gegeben. Parallel zu der Trägerbeteiligung wurden auch die städtischen Stellen und der Ortsbeirat am Verfahren beteiligt. 
 
Diese Behördenbeteiligung erfolgte im Parallelverfahren zusammen mit der Behördenbeteiligung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 670 
"Ludwigs-Quartier". Überwiegend beziehen sich die Stellungnahmen auf die konkretere Ebene der Bebauungsplanung und sind für die Flächennut-
zungsplanteiländerung ohne Belang. Die Stellungnahmen der Verwaltung zur Abwägung sind trotzdem hier wiedergegeben. 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 

 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 

Stellungnahme 
ohne Anregun-

gen 

Stellungnahme 
mit Anregungen 

1.  ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club X   

2.  Amprion  X  

3.  Architektenbeirat X   

4.  Architektenkammer Rheinland-Pfalz X   

5.  ADD-Städtebauliche Erneuerung X   

6.  ADD-Schulaufsicht X   

7.  BUND Landesverband Rheinland-Pfalz X   

8.  Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei-
senbahnen 

X   

9.  Deutsche Telekom Technik GmbH Bauleitplanungen   X 

10.  GASCADE  X  

11.  GDKE Landesarchäologie   X 

12.  GDKE Landesdenkmalpflege X   

13.  Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie X   

14.  Gesundheitsamt X   

15.  Hafenbetriebe Ludwigshafen GmbH X   

16.  Handelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz e.V. X   

17.  Handwerkskammer der Pfalz X   

18.  Handelskammer für die Pfalz   X 

19.  Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde Ludwigs X   
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 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 

Stellungnahme 
ohne Anregun-

gen 

Stellungnahme 
mit Anregungen 

20.  TWL Netze GmbH X   

21.  Rhein-Pfalz-Kreis Planung und Umweltschutz X   

22.  LandesAktionsGemeinschaft Natur und Umwelt X   

23.  Landesamt für Geologie und Bergbau   X 

24.  Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim  X  

25.  Die Naturfreunde Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus und Kultur X   

26.  Naturschutzbund X   

27.  Open Grid Europe GmbH  X  

28.  Pfalzkom  X  

29.  Polizeiinspektion LU 1 X   

30.  POLLICHIA X   

31.  Rhein-Main-Rohrleitungtransportgesellschaft m.b.H  X  

32.  Rhein-Neckar-Verkehr GmbH X   

33.  Rheinpfalzbus GmbH X   

34.  Mannheim – Fachbereich Stadtplanung  X  

35.  SGD – Obere Landespflegebehörde X   

36.  SGD – Regionalstelle Gewerbeaufsicht   X 

37.  SGD – Regionalstelle WAB   X 

38.  SGD Süd – Abteilung 4  Referat 41 X   

39.  Technische Werke AG   X 

40.  Verband Region Rhein-Neckar X   

41.  Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH  X  

42.  Vermessungs- und Katasteramt   X 

43.  Vodafone Kabel Deutschland GmbH X   

44.  Vodafone GmbH Neubaugebiete KMU   X 

45.  W.E.G. mbH X   

46.  Wintershall Holding GmbH  X  

47.  1-22   X 

48.  4-14   X 

49.  4-15   X 

50.  4-16   X 
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 Behörde / Sonstiger Träger öffentlicher Belange 
Keine 

Stellungnahme 

Stellungnahme 
ohne Anregun-

gen 

Stellungnahme 
mit Anregungen 

51.  4-17   X 

52.  4-22 X   

53.  4-24   X 
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Folgende Stellungnahmen mit Anregungen / Bedenken wurden abgegeben: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  Schreiben der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 03.08.2020 
 

 

 
 
In der Stellungnahme vom 05.02.2020 der Deutschen Telekom 
Technik GmbH, Bereich Bauleitplanungen ging es im Wesentli-
chen um die Bestandsleitungen des Versorgungsträgers im Pla-
nungsgebiet.  
 
In der Anlage zur Stellungnahme sind Leitungen in der 
Rheinallee und der Roonstraße erkennbar. Eine Überbauung 
der Leitungen ist insofern nicht vorgesehen. Die Umsetzung des 
Vorhabens erfolgt in direkter Abstimmung mit dem Leitungsträ-
ger, um Schäden zu vermeiden. Die Anregung wurde der Vor-
habenträgerin übermittelt. 
 
Für die bestehenden Mobilfunknetze hat Ludwigshafen bereits 
eine sehr gute Abdeckung. Darüber hinaus besteht bei dem 
südlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 503d „Südlich Hal-
berg“ keine Reglementierungen für Mobilfunkmasten, so dass 
hier z.B. im Bereich der beiden bestehenden Parkhäuser das 
Anbringen von Mobilfunkmasten für den Ausbau zukünftiger 
Netze möglich wäre.  Insofern soll an der bestehenden Formu-
lierung festgehalten werden. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

2.  Schreiben der GDKE Landesarchäologie vom 06.08.2020 
 

 
 

 
 

Das Denkmalschutzgesetz ist geltendes Recht, dessen Rege-
lungen bei allen Bauvorhaben zu berücksichtigen sind. Insofern 
wird die Formulierung des Hinweises zum Denkmalschutz als 
ausreichend konkret angesehen und geeignet, die beabsich-
tigte Anstoßwirkung zu erfüllen.  Außerdem wurde die Vorha-
benträgerin gesondert für die Belange des Denkmalschutzes 
sensibilisiert. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 

3.  Schreiben der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz vom 
01.09.2020 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Im Bereich der sogenannten "Entwicklungsachse West" wird 
aktuell ein Bebauungsplanverfahren zur Schaffung von Gewer-
beflächen betrieben (Bebauungsplan Nr. 586b "Mittelstands-
park Mannheimer Straße"), sodass dort mittelfristig auch eine 
Kompensation im Stadtgebiet für die wegfallende Gewerbeflä-
che erfolgt. 
 
Die Anregungen der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd 
hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens auf die Tätigkei-
ten der Unternehmen im Luitpoldhafen wurden im Rahmen der 
Abwägung berücksichtigt  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

(Siehe Stellungnahme zum Schreiben der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
vom 03.02.2020 und zur nachfolgenden Stellungnahme vom 
06.08.2020). 
 

4.  Schreiben des Landesamtes für Geologie und Bergbau vom 08.09.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen wurden der Vorhabenträgerin übergeben. Bei 
Eingriffen in den Boden sind die entsprechenden Regelwerke 
zu berücksichtigen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
Stellungnahme der Verwaltung zu den Anregungen vom 
04.02.2020 wird ausgeführt, warum Radonmessungen in der 
seitens des Landesamtes für Geologie und Bergbau vorge-
schlagenen Beprobungstiefe (1 m) zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht sinnvoll sind. Auf eine mögliche Belastung mit Ra-
don wird im Bebauungsplan hingewiesen. Das Schreiben 
wurde der Vorhabenträgerin übermittelt. 

5.  Schreiben der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd, Regional-
stelle Gewerbeaufsicht vom 06.08.2020 
 

 
 
 

 
 
 
In einem erstellten Gutachten der GICON GmbH, Dresden 
wurde diesbezüglich eine worst-case-Betrachtung nach der Ar-
beitshilfe KAS-32 vorgenommen, welche u.a. auch den Refe-
renzstoff Acrolein umfasst und angemessene Sicherheitsab-
stände ermittelt. 
Zwischenzeitlich wurde der aktuelle Sicherheitsbericht der 
Firma Contargo Rhein-Neckar GmbH (Standort Ludwigshafen) 
fortgeschrieben.  
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. 644 „Luitpoldhafen 
Süd“ wurde seitens der Firma Contargo der Verwaltung zugesi-
chert, dass auch zukünftig dieser Stoff nicht gehandhabt wer-
den soll. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 
 
 

Die Firma Contargo hat im aktuellen Sicherheitsbericht festge-
stellt, dass bei Acrolein ohne besondere Maßnahmen bereits 
erhebliche Auswirkungen einer Tropfleckage im Nahbereich 
festzustellen sind und ein Umschlag bzw. eine Einlagerung von 
Acrolein (sowie der weiter genannten sehr giftigen Flüssigkei-
ten) nur unter Beobachtung und in Zusammenarbeit mit den 
Gefahrenabwehrkräften (Berufsfeuerwehr LU oder BASF-
Werksfeuerwehr) erfolgen muss.  
In der Umsetzung dieses Sicherheitsberichts sind deswegen 
spezielle Maßnahmen im Vorfeld der Anlieferung im Detail fest-
zulegen und abzustimmen. Es ist aus Sicht der Stadt Ludwigs-
hafen deshalb dringend darauf hinzuwirken, dass diese ent-
sprechenden Maßnahmen in Absprache mit der Überwa-
chungsbehörde formuliert und umgesetzt werden, um die Si-
cherheitsbestimmungen zur Handhabung mit dem Stoff Acrol-
ein einzuhalten. Mit dem fortgeschriebenen Sicherheitsbericht 
wird deutlich, dass durch das Gefährdungspotential von Acrol-
ein diese Stoffe nicht ohne weiteres gehandhabt werden dür-
fen, da andernfalls über 70.000 Einwohner im höchsten Maße 
gefährdet würden. Deshalb hatte sich die Firma Contargo auch 
so geäußert, dass Acrolein nicht gehandhabt werden und auch 
künftig wg. der notwendigen speziellen Sicherheitsmaßnahmen 
nicht gehandhabt werden sollen. Die Fortschreibung des Si-
cherheitsberichtes erfolgte aus rechtstheoretischen Erwägun-
gen. 
Es befindet sich innerhalb des angemessenen Sicherheitsab-
standes bereits ein gewachsenes Stadtgebiet mit bestehender 
Wohnbebauung, in welchem sich bereits heute ca. 77.500 Ein-
wohner sowie einige schutzwürdige Nutzungen (z. B. Kinder-
gärten, Schulen und Altenheime sowie kritische Infrastrukturen 
wie Feuerwehrleitstelle oder Polizeipräsidium) befinden (Ge-
mengelage). Daher bedeutet die geplante Wohnbebauung eine 
vergleichsweise unbedeutende Zunahme der Einwohnerzahl 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 
 

und stellt somit keine wesentliche Erhöhung des theoretischen 
Risikos dar. Demnach kommt es aus Sicht der Bauleitplanung 
zu keinem Nutzungskonflikt mit dem Betriebsgelände der 
Firma Contargo Rhein- Neckar GmbH, insbesondere wenn die 
oben genannten Maßnahmen die vor allem im Nahbereich des 
Betriebsbereiches wirken müssen, umgesetzt werden. 
 
Des Weiteren verweist die Verwaltung auf die Stellungnahme 
im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB. 

6.  Schreiben der Technischen Werke AG vom 24.08.2020 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Eine Abstimmung zwischen Leitungsträger und den Fachpla-
nern ist erfolgt. Änderungen an den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans sind nicht erforderlich. Eine Verschiebung der im Be-
bauungsplan festgesetzten Baumstandorte ist nach den gegen-
wärtigen Festsetzungen aus erschließungstechnischen Grün-
den zulässig.  Die Anregung wurde der Vorhabenträgerin über-
mittelt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 

7.  Schreiben des Vermessungs- und Katasteramtes vom 01.09.2020 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Als Grundlage für die Planung wurden zu Beginn der Planung 
die örtlichen Gegebenheiten von einem Vermessungsbüro auf-
genommen. Im Übrigen werden die Anregungen zur Kenntnis 
genommen. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

8.  Schreiben der Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 21.08.2020 

 
 

 
Die dargestellten Leitungen liegen im Bereich der öffentlichen 
Verkehrsfläche der Roonstraße und der nördlichen Seite der  
Halbergstraße. Eine Überbauung der Leitungen ist nicht vorge-
sehen. Änderungen an den Festsetzungen des Bebauungs-
plans sind insofern nicht erforderlich. 
 
Die Anregung wurde der Vorhabenträgerin übermittelt, um Be-
schädigungen an den Leitungen in der weiteren Planung und 
Umsetzung zu vermeiden. 
 
 

9.  Schreiben der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bereich 1-22 vom 
31.08.2020 

 
 

 
 
 
 
 
Die Belange des Brandschutzes wurden im Zuge der Planung, 
soweit die Inhalte des Bebauungsplans betroffen sind, mit der 
Berufsfeuerwehr und Vertretern der Stadtverwaltung abge-
stimmt. Änderungen an den Festsetzungen des Bebauungs-
plans sind nicht erforderlich. Die Anregungen wurden der Vor-
habenträgerin zur Berücksichtigung im weiteren Planungspro-
zess übermittelt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 

10.  Schreiben der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bereich 4-14 vom 
25.08.2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 
 
 
 
 
 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Änderungen an den Festsetzungen des Bebauungsplans sind 
aufgrund der Anregung nicht erforderlich. Die Anregungen wer-
den an die Vorhabenträgerin weitergegeben. 
 
 
 
Die Anregung wird an die Vorhabenträgerin weitergegeben.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

11.  Schreiben der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bereich 4-15 vom 
27.08.2020 
 
Bodenschutz / Altlasten 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 670 „Ludwigs-Quartier“ wurde seit 
1881 industriell genutzt - unter anderem als Produktionsstandort für Großpumpen. 
Es handelt sich somit um einen potentiellen Altstandort. Zudem weist das Gelände 
künstliche Auffüllungen auf.  
 
Im Zuge der im Bestand durchgeführten Boden-, Bodenluft- und Grundwasserunter-
suchungen wurden keine relevanten Schadstoffbelastungen festgestellt. Jedoch ist 
anzumerken, dass ein Großteil des Areals zum Zeitpunkt der Feldarbeiten versiegelt 
war.  
 
Die für den Standort vorliegenden Ergebnisse der orientierenden Erkundung und der 
Detailerkundung sind in der Begründung im Kapitel 3.3.7 Bodenschutz / Altlasten 
aufgeführt.  
 
Im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens werden bis zu 5 m mächtige Baugruben 
ausgehoben. Die Erdarbeiten werden fachgutachterlich überwacht, die Baugruben 
freigemessen und die Maßnahmen dokumentiert. Randbereiche, in denen bautech-
nisch bedingt kein Bodenaushub erfolgt, werden baubegleitend untersucht und bo-
denschutzrechtlich bewertet. 
 
Stellungnahme Untere Bodenschutzbehörde 
Auch wenn sich bisher ein Altlastverdacht nicht bestätigt hat, unterliegt der Standort 
weiterhin der bodenschutzrechtlichen Überwachung. Die Stellungnahme der Oberen 
Bodenschutzbehörde, SGD Süd, ist im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. Wir 
bitten, uns diese zur Verfügung zu stellen. 
 
Bauvorhaben sind mit der zuständigen oberen Bodenschutzbehörde abzustimmen. 
Werden im Zuge des Rückbaus und der Gründungsmaßnahmen Untergrundbelas-
tungen festgestellt, sind diese zu dokumentieren und bzgl. des ggf. vorhandenen Ge-
fährdungspotentials für die zukünftig betroffenen Schutzgüter bodenschutzrechtlich 
zu bewerten. Die Dokumentation und Bewertung muss den Bodenschutzbehörden 
zur Stellungnahme vorgelegt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme der SGD Süd wird wie gewünscht weiterge-
leitet. 
 
 
 
Diesbezügliche Maßnahmen zum Bodenschutz wurden bereits 
unter Ziffer 1.6.8  der planungsrechtlichen Festsetzungen in den 
Bebauungsplan Nr. 670 "Ludwigs-Quartier" aufgenommen. In-
sofern wurden die Anregungen berücksichtigt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

Da für die geplante Nutzung gemäß den vorliegenden Gutachten keine bodenschutz-
rechtlich relevanten Kontaminationen festgestellt werden konnten, bestehen aus 
Sicht der unteren Bodenschutzbehörde gegen die Teiländerung des FNP und den 
vorhabenbezogenen B-Plan keine Bedenken. 
 
Die fachgutachterliche Begleitung der Erdarbeiten wurde in die Hinweise aufgenom-
men. Es muss sichergestellt sein, dass die Bodenschutzbehörde im Zuge der Bau-
antragsstellung beteiligt wird. 

 

12.  Schreiben der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bereich 4-17 vom 
31.08.2020 
 
Die obengenannten Bauleitpläne (vorbereitend und verbindlich) haben wir nochmals 
zur Kenntnis genommen.  
 
Aus bauordnungsrechtlicher Sicht bestehen gegen den Bebauungsplan und dessen 
Festsetzungen keine grundsätzlichen Bedenken. Bei der Ziffer 2.5 Stellplätze ist es 
aus Gründen einer vereinfachten verwaltungsrechtlichen Bescheidung zweckmäßig, 
wenn die dortige Ausnahme für die hintereinanderliegenden Stellplätze zur Regel ge-
macht wird. 
 
Im Übrigen wird auf unsere erste Stellungnahme vom 06.02.2020 sowie die mit Ihnen 
zwischenzeitlich erfolgten Erörterungen zum städtebaulichen Vertrag verwiesen.    

 
 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. Satz 2 und 3 von Ziff. 2.5 der 
Örtlichen Bauvorschriften wird gestrichen und durch folgenden 
Satz ersetzt: „Hintereinanderliegende Stellplätze (gefangene 
Stellplätze) sind nur zulässig, wenn beide Stellplätze einer 
Wohneinheit zugeordnet sind.“ 
 
In der Stellungnahme vom 06.02.2020 ging es um die Festset-
zung des Stellplatzschlüssels und um Ergänzungen zu den Be-
langen der Firma Contargo. Diese wurden  in der vorliegenden 
Fassung des Bebauungsplans berücksichtigt.  
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

13.  Schreiben der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bereich 4-24 vom 
28.08.2020 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Zur Verzögerung des Niederschlagswasserabflusses werden 
die Begrünung der Dachflächen sowie der Tiefgaragendecken 
vorgeschrieben. Insofern wird die Anregung berücksichtigt. Da 
das Plangebiet bisher praktisch vollständig versiegelt war, kann 
davon ausgegangen werden, dass sich die Belastung der städ-
tischen Kanalisation unter Berücksichtigung der o.g. Maßnah-
men gegenüber der momentanen Situation verringern wird. 
 
 
Die Möglichkeit einer Durchsickerung von anstehenden Böden 
durch eintretendes Niederschlagswasser wird durch den hohen 
Versiegelungsgrad weitgehend minimiert und ist nur in den süd-
lichen und westlichen Randstreifen des Geländes vorgesehen. 
Diese Bereiche waren nicht Teil des industriell/gewerblich ge-
nutzten Kerngeländes. Eine bodenschutzrechtlich relevante 
Gefährdung von Schutzgütern über die Wirkungspfade Boden-
Mensch und Boden-Grundwasser ist nicht nach den im Zuge 
der Planung durchgeführten Untersuchungen zu erwarten. 
 
Die Anregung zur Sicherung von privaten Sammelleitungen 
durch entsprechende Baulasten wird an die Vorhabenträgerin 
weitergeleitet. 
 
Der Belang des Starkregenschutzes wurde bei der Ausgestal-
tung der Topografie der Innenhöfe und der sonstigen Freiflä-
chen berücksichtigt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 

 
 
 
 
 
 

14.  Schreiben der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd, Regional-
stelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 10.09.2020 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan wird dargestellt, dass eine ordnungsge-
mäße Entwässerung sichergestellt ist. Die weitere Entwässe-
rungsplanung wird rechtzeitig mit der zuständigen Behörde ab-
gestimmt. 
 
Wesentliche Punkte des Abstimmungsgesprächs vom 
24.6.2019 wie z.B. auch die Bemessungswasserstände sind in 
die Begründung zum Bebauungsplan eingeflossen. Das Proto-
koll zum Termin liegt der Vorhabenträgerin vor. 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. Die erforderlichen hydrogeo-
logischen Nachweise werden im Zuge der weiteren Planung er-
stellt und mit der Behörde abgestimmt. Änderungen an den In-
halten des Bebauungsplans werden diesbezüglich nicht not-
wendig. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 
 
 
 

 
Für das Projekt sind in der Umgebung Maßnahmen zur Beweis-
sicherung von Bauschäden vorgesehen, um feststellten zu kön-
nen, ob durch die Bauausführung neue Schäden bei den umge-
benden Grundstücken entstanden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schreiben „Zusätzliche Erläuterungen zum Bodenschutz“ 
vom Büro Plejades in der Fassung vom 15.05.2020 ist zusam-
men mit den anderen Gutachten im Quellenverzeichnis des Be-
bauungsplans aufgeführt und gehört damit zum im Rahmen des 
Bebauungsplans zusammengestellten Abwägungsmaterial. In-
sofern wurde die Anregung berücksichtigt. Die Anregung zur 
Freimessung wurde zur Berücksichtigung an die Vorhabenträ-
gerin weitergegeben. Änderungen am Bebauungsplan sind 
nicht erforderlich. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

 
 

 
 
 

 
 
Siehe Stellungnahme der Verwaltung zur Stellungnahme der 
SGD vom 12.03.2020 
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9.1.4 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Die öffentliche Auslegung erfolgte im Parallelverfahren zusammen mit der Offenlage für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 670 "Ludwigs-
Quartier". Überwiegend beziehen sich die Stellungnahmen auf die konkretere Ebene der Bebauungsplanung und sind für die Flächennutzungsplantei-
länderung ohne Belang. Die Stellungnahmen der Verwaltung zur Abwägung sind trotzdem hier wiedergegeben. 

 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, die im Zeitraum vom 21.09.2020 bis 23.10.2020 durchgeführt wurde, gingen folgende 
Stellungnahmen ein: 

Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

1.  Schreiben der Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft vom 
21.09.2020 
 

 

 
 
 
Im Rahmen des Umweltberichtes wurde ermittelt, dass keine 
externen Kompensationsmaßnahmen erforderlich sind. 

2.  Schreiben der Amprion GmbH vom 23.09.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die für den Bereich relevanten Versorgungsunternehmen wur-
den beteiligt. 
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Nr. Vorgebrachte Belange Stellungnahme der Verwaltung 

3.  Schreiben der GASCADE Gastransport GmbH vom 05.10.2020 
 

 
 
 

 
 
Die für den Bereich relevanten Versorgungsunternehmen wur-
den beteiligt. 

4.  Schreiben der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni-
kation, Post und Eisenbahnen vom 13.10.2020 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Die Anregung wurde berücksichtigt. Die beiden in der Anregung 
Versorgungsträger wurden mit Schreiben vom 12.10.2020 be-
teiligt. 
 
Von der Plusnet GmbH wurden keine Anregungen oder Beden-
ken vorgebracht. Von der Firma Vodafone wurde im zeichneri-
schen Teil die betroffene Richtfunkstrecke nachrichtlich darge-
stellt und ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
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5.  Schreiben der Vodafone GmbH vom 12.10.2020 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem beigefügten Leitungsplan befinden sich die Leitun-
gen im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen, nämlich im östli-
chen Bereich der Roonstraße, im nördlichen Bereich der Hal-
bergstraße und an der Ecke Halbergstraße / Rheinallee. Die 
Durchführung der Baumaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit 
dem Leitungsträger. Das Schreiben wurde an die Vorhabenträ-
gerin weitergeleitet. 
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6.  Schreiben der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd, Regional-
stelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 12.10.2020 
 

 
 

 
 
 
Die Anregung wurde berücksichtigt. Das Schreiben wurde in die 
Synopse zur Beteiligung der Behörden nach § 4(2) BauGB auf-
genommen. 

7.  Schreiben des Handelsverbandes Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz 
16.10.2020 
 
Keine Anregungen oder Bedenken 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 

8.  Schreiben der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bereich 4-151 vom  
07.10.2020 

 

 
 
 
 
Die Anregung zur Überwachung und Dokumentation der Ein-
griffe in den Untergrund durch einen Sachverständigen, die Hin-
weise für den Fall des Auftretens von gefahrverdächtigen Um-
ständen und konkreten Gefahren sowie die Anregungen zum 
Arbeits- und Umgebungsschutz sind im Zuge der weiteren Um-
setzung zu berücksichtigen und wurden an die Vorhabenträge-
rin übergeben. Änderungen an den Inhalten des Bebauungs-
plans sind nicht erforderlich. 
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